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Vorwort 
 
Mit der Umweltprüfung wurde ein Instrument geschaffen, welches die frühzeitige 
Berücksichtigung von Umweltbelangen bei der Erstellung von Bauleitplänen er-
möglicht. Umweltschutz soll bereits wesentlicher Bestandteil der Planung selbst 
sein. Diese Zielstellung macht die Umweltprüfung zu einem wichtigen Baustein 
des vorsorgenden Umweltschutzes und der nachhaltigen Entwicklung. 

Nun sind Flächennutzungs- und Bebauungspläne sehr vielfältig und berühren un-
terschiedliche Umweltbelange. Aus dieser Vielfalt ergeben sich hohe Anforderun-
gen an die Umweltprüfung, damit sie dieser Anwendungsbreite gerecht werden 
kann.  

Das Ziel dieses Leitfadens ist, möglichst vielen Interessierten, insbesondere Ge-
meinden und Planern, einen Zugang zu dieser komplexen Materie zu ermögli-
chen. Dass die Umweltprüfung ein breitgefächertes Thema ist, beweist die Zu-
sammensetzung der Arbeitsgruppe, die mit der Erstellung dieses Leitfadens be-
auftragt wurde. Neben dem Ministerium für Arbeit, Bau und Landesentwicklung 
sowie dem Umweltministerium waren in der Arbeitsgruppe u.a. auch die Archi-
tektenkammer, die kommunalen Spitzenverbände und die Universität Rostock 
vertreten.  

Wir wünschen dem Leitfaden viele interessierte Leserinnen und Leser und eine 
breite Verwendung in der Planungspraxis. Wir sind davon überzeugt, dass er da-
zu beitragen wird, das Leitbild der nachhaltigen Entwicklung in Mecklenburg-
Vorpommern umzusetzen.  

  

 

 

 

 
 
Prof. Dr. Wolfgang Methling Helmut Holter 
Umweltminister Minister für Arbeit, Bau und Landes- 
Mecklenburg-Vorpommern entwicklung Mecklenburg-Vorpommern 
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1. Einleitung 
Im Rahmen der Anpassung des deut-
schen Planungsrechtes an europäi-
sche Richtlinien ist im Juli 2004 ein 
neues Baugesetzbuch (BauGB) in 
Kraft getreten. Die wesentliche 
Neuerung in der Bauleitplanung ist 
die Einbindung einer Umweltprüfung 
in den Planungsprozess. Diese soll 
mehr Einblick und Überblick ver-
schaffen indem sie die lange ge-
bräuchlichen, aber meist gesondert 
durchgeführten  umweltbezogenen 
Prüfaufgaben in einem einheitlichen 
Verfahren bündelt. 

Die Einführung der Umweltprüfung in 
der Bauleitplanung ist für alle Ge-
meinden von Bedeutung, in denen 
Flächennutzungs- oder Bebauungs-
pläne bzw. Vorhaben- und Erschließ-
ungspläne aufgestellt oder geändert 
werden. 

Für die Durchführung der Um-
weltprüfung sind die Gemeinden ver-
antwortlich, sie haben hier „den Hut 
auf“. Sie sollen aber von den zu-
ständigen Fach- und Genehmigungs-
behörden unterstützt werden und die 
Öffentlichkeit verstärkt in den Pla-
nungsprozess einbeziehen.  

Warum dieser Leitfaden? 

Dieser Leitfaden richtet sich an die 
gemeindlichen und behördlichen Ver-
treter, die im Rahmen ihrer Aufgaben 
mit der Umweltprüfung in der Bau-
leitplanung zu tun haben. Ihnen soll 
der Leitfaden konkrete Hinweise für 
die Anwendung des  Instrumentes 
„Umweltprüfung“ geben. Aber auch 
alle anderen, die sich für die Belange 
des Umwelt- und Naturschutzes in 
der Bauleitplanung interessieren, sol-

len über das Instrument Umwelt-
prüfung informiert werden. 

Mit der Umweltprüfung sind bekannte 
Anforderungen und Prüfschritte „neu 
sortiert“ und auch neue Verfahrens-
schritte, Instrumente und Begriffe 
eingeführt worden. Dies wirft eine 
Reihe von Fragen auf, die  hier be-
antwortet werden sollen: 

• Was ist verändert worden, was ist 
neu? 

• Welche Aufgaben sind mit der 
Umweltprüfung für die Gemeinden 
verbunden? 

• Welche Chancen und Vorteile 
bringt die Umweltprüfung den 
Gemeinden? 

• Wie umfangreich müssen Prüf-
schritte sein, welcher Spielraum 
besteht? 

• Wie ist das Verfahren am besten 
zu organisieren? 

Der Leitfaden stützt sich auf Ergeb-
nisse aus Beratungen der Arbeits-
gruppe „Umweltprüfung in der Bau-
leitplanung“, die sich aus Vertretern 
der kommunalen Spitzenverbände, 
der Baubehörden, der Naturschutz-
behörden, der Universität Rostock 
und der Architektenkammer Meck-
lenburg-Vorpommern zusammen-
setzt. 
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2. Hintergrund und Zweck der 
Umweltprüfung 

Die Umweltprüfung in der Bauleitpla-
nung ist ein Ergebnis der Umsetzung 
der Richtlinie 2001/42/EG des Euro-
päischen Parlaments und des Rates 
vom 27. Juni 2001 über die Prüfung 
der Umweltauswirkungen bestimmter 
Pläne und Programme (ABl. EG L Nr. 
197 S. 30). Ziel dieser Richtlinie  ist, 
dass Umweltbelange frühzeitig in 
konzeptionelle Überlegungen einbe-
zogen und angemessen berücksich-
tigt werden. Das bedeutet, dass be-
reits in einem frühen Stadium von 
Planungs- und Entscheidungsprozes-
sen, lange vor der Zulassung von 
Einzelprojekten, die Auswirkungen 
der späteren Umsetzung der Pläne 
und Programme auf die Umwelt 
geprüft werden sollen.  In der Bau-
leitplanung ist die so genannte stra-
tegische Umweltprüfung gemäß § 17 
UVPG als Umweltprüfung nach den 
Vorschriften des BauGB durchzufüh-
ren. 
In erster Linie beinhaltet die Richtli-
nie Vorgaben für das Verfahren der 
Umweltprüfungen. Grundsätzlich war 
die Berücksichtigung der Umweltbe-
lange bereits durch bestehende 
Richtlinien und Gesetze vorgeschrie-
ben. Wirklich neue Aufgaben resultie-
ren daher nur wenige, z.B. die Über-
wachung der erheblichen Umwelt-
auswirkungen aus der Umsetzung 
der Richtlinie, die vor allem eine 
stringente Vorgehensweise, koopera-
tive Planungsprozesse und breite Be-
teiligungsmöglichkeiten der Öffent-
lichkeit vorsieht. 

 
Für die Gemeinden sind die Regelun-
gen im Baugesetzbuch der wichtigste 
Schritt zur Umsetzung der Richtlinie. 
Die Umweltprüfung für die Bauleit-
planung ist zwar im Baugesetzbuch 
geregelt. Die Richtlinie 2001/42/EG 
geht jedoch auf den Kompetenztitel 
„Umweltpolitik“ der Europäischen U-
nion zurück und bezweckt auf der 
Grundlage des Vorsorgeprinzips u.a. 
die folgenden Ziele: Erhaltung und 
Schutz der Umwelt sowie Verbesse-
rung ihrer Qualität, Schutz der 
menschlichen Gesundheit, umsichtige 
und rationelle  Verwendung der na-
türlichen Ressourcen (1. Begrün-
dungserwägung der Richtlinie). Da-
her sind bei der Umsetzung der Vor-
gaben der Richtlinie auch die Kompe-
tenzen der Umwelt- und Natur-
schutzverwaltungen einzubringen. Es 
gilt also, die methodischen und 
rechtlichen Erfahrungen, Vorgaben 
und Zuständigkeiten beider „Diszipli-
nen“ Bauleitplanung und Umwelt- 
und Naturschutzfachplanung zu-
sammenzubringen. 
Daher soll dieser Leitfaden Informati-
onen über die Inhalte und Ver-
fahrensweisen der Umweltprüfung 
und ihre Einbindung in die  kommu-
nale Bauleitplanung vermitteln bzw. 
aufzeigen, wie diese künftig weiter 
verbessert und effektiviert wer-
den kann. 
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Von der UVP zur SUP -  
Die Umsetzung der Richtlinie 2001/42/EG in deutsches Recht 

Die Prüfung der Umweltauswirkung von Plänen und Programmen wurde auf euro-
päischer Ebene mit der Richtlinie 2001/42/EG („Plan-UP-“ oder „SUP-Richtlinie“) 
in die Wege geleitet. Diese steht in enger Beziehung zur UVP-Richtlinie von 1985 
(RL 85/337/EWG) und deren Novellierung von 1997 (RL 97/11/EG). Darin ist die 
Prüfung der Umweltverträglichkeit von einzelnen Projekten geregelt. Diese kann 
naturgemäß erst erfolgen, wenn die Planung schon weit fortgeschritten ist und 
weichenstellende Entscheidungen bereits getroffen wurden. Projektübergreifen-
den Umweltauswirkungen und der Prüfung von Alternativen kann zu diesem Ver-
fahrensstand kaum mehr die notwendige Beachtung geschenkt werden. Von der 
Generaldirektion Umwelt der europäischen Gemeinschaften wurde eine „Guidan-
ce“ veröffentlicht, die hilft, die Richtlinie zu interpretieren. Dennoch bleibt die 
Umsetzung in nationales Recht ein schwieriges Unterfangen. Die Novellierung des 
Baugesetzbuchs von 2004 erfolgte mit erheblichem Aufwand: So wurden zahl-
reiche Informationsveranstaltungen und ein Planspiel mit acht teilnehmenden 
Kommunen durchgeführt. Das Bundesbauministerium gab einen „Muster-
einführungserlass“ heraus. Dieser wurde vom Land Mecklenburg-Vorpommern in 
einer an das Landesrecht angepassten Fassung als „Hinweise zur Anpassung des 
Baugesetzbuches an EU-Richtlinien“ (Bekanntmachung des Ministeriums für Ar-
beit, Bau und Landesentwicklung VIII 200 – 510.21.5 vom 10. August 2004) ver-
öffentlicht. Zur vollständigen Umsetzung der Richtlinie 2001/42/EG war auch die 
Änderung des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) erforder-
lich. Nach einem langwierigen Gesetzgebungsverfahren ist am 29. Juni 2005 das 
SUPG (Gesetz zur Einführung einer Strategischen Umweltprüfung) als Artikelge-
setz in Kraft getreten, das die notwendigen Änderungen im UVPG sowie Folgeän-
derungen im Wasserhaushaltsgesetz, im Bundeswaldgesetz und im Raumord-
nungsgesetz enthält. Die Regelungen zur Strategischen Umweltprüfung (SUP) 
finden sich nun im Teil 3 des neuveröffentlichten UVPG in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 25. Juni 2005 (BGBl. I S. 1757). 

In Umsetzung der Plan-UP-Richtlinie 
soll die Umweltprüfung in der Bauleit-
planung dazu beitragen, dass  

• Umweltbelange frühzeitig Be-
rücksichtigung finden zu einem 
Zeitpunkt, an dem Rahmenbedin-
gungen für die Realisierung von 
Plänen gesetzt werden,  

• die Beteiligung der Öffentlichkeit 
sowie der Behörden und sonstigen 
Träger öffentlicher Belange ver-
bessert und eine erhöhte Transpa-
renz erreicht wird, 

• sowohl die erheblichen Auswirkun-
gen auf die Umwelt als auch die 
Beiträge der Öffentlichkeit sowie 
der Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange im Planungs-
prozess in die Entscheidungen 
einbezogen werden, 

• generell Planungsverfahren durch 
die Bündelung der Behandlung 
der Umweltbelange in einem  
Verfahren vereinfacht werden. 
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• Eingriffsregelung 
• ggf. FFH - Verträglichkeits 
prüfung 

• ggf. anlagenbezogene UVP 
im Zulassungsverfahren 

Umweltprüfung/Umweltbericht 

Abwägung 

• Landschaftsplanung und 
sonstige Pläne des 

• Wasser - , 
• Abfall - und 
• Immissionsschutzrechts 

Ergebnisse werden integriert liefern Grundlagen und Informationen 

ist Bestandteil der Begründung 

Bauleitplanung 
Flächennutzungsplan/Bebauungsplan 

und dient der 

Abbildung 1: Die Umweltprüfung integriert naturschutzfachliche 
Instrumente im Rahmen der Bauleitplanung  

Die Umweltprüfung steht in engem 
Zusammenhang mit anderen umwelt-
relevanten Instrumenten, z.B. der na-
turschutzrechtlichen Eingriffsregelung 
und der Verträglichkeitsprüfung für 
FFH- und Vogelschutzgebiete („Natura 
2000-Gebiete“), die die Gemeinden 
nach wie vor bei ihrer Planung berück-
sichtigen bzw. anwenden müssen 
(siehe auch z.B. „Leitfaden für die 
kommunale Landschaftsplanung“). Die 
Landschaftsplanung und sonstige Plä-
ne des Wasser-,  Abfall- und Im-
missionsschutzrechtes liefern wichtige 
Grundlagen für die Umweltprüfung. 

Die Umweltprüfung, wie sie jetzt ein-
geführt wurde, ist ein einheitliches  

Trägerverfahren, das die baupla-
nungsrechtlich relevanten Umweltver-
fahren zusammenführt. 

Dadurch sollen einerseits alle erhebli-
chen absehbaren Umwelteinwirkungen 
erfasst werden, andererseits aber 
auch alle verfügbaren Informationen 
genutzt werden. 

Insgesamt soll damit die Umwelt-
prüfung von Plänen und Programmen 
zu einer nachhaltigen Entwicklung 
beitragen und bestehende Instru-
mente harmonisieren und ergänzen.
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Modernes Demokratieverständnis 
 

Die Einbeziehung auch der Bevölkerung in die Entwicklungsplanung der Gemein-
den, wie sie z.B. im Rahmen von Prozessen der Lokalen Agenda 21 vielerorts 
vollzogen wird, kann ein weiterer sinnvoller Baustein für eine nachhaltige Ge-
meindeentwicklung sein. So betont z.B. der Rat von Sachverständigen für 
Umweltfragen in seinem Umweltgutachten von 2002, dass ein modernes De-
mokratieverständnis die unmittelbare Einwirkung der Bürger auf die Entschei-
dungsfindung als Stärkung und sinnvolle Ergänzung auffassen sollte. Daher ist 
sicherzustellen, dass sich nicht nur ausgewählte Interessensgruppen, sondern al-
le interessierten Kreise an der Entscheidungsfindung beteiligen können. Dement-
sprechend sollen „Transparenz und Beteiligungsoffenheit ermöglicht und ge-
fördert werden“. In diesem Sinne sind daher auch die der Richtlinie 2001/42/EG 
vorangestellten Gründe zu verstehen, die u.a. beinhalten, dass für eine transpa-
rente Entscheidungsfindung und die Vollständigkeit und Zuverlässigkeit 
der Informationen, die in die Entscheidungsfindung einfließen, eine Konsultation 
der Behörden und der Öffentlichkeit notwendig ist und diesen ausreichend Zeit 
für die Abgabe von Stellungnahmen zu gewähren ist.  
Die Richtlinie ist auch im Kontext anderer Richtlinien zu verstehen, die ähnliche 
Zielrichtungen verfolgen.  
Dies sind u.a. die das Übereinkommen über den Zugang zu Informationen, die 
Öffentlichkeitsbeteiligung an Entscheidungsverfahren und den Zugang zu Gerich-
ten in Umweltangelegenheiten („Aarhus-Konvention“) umsetzenden Richtlinien 
2003/4/EG („Umweltinformationsrichtlinie“) und 2003/35/EG („Öffentlichkeitsbe-
teiligungsrichtlinie“), aber auch die „Wasserrahmenrichtlinie“ (2000/60/EG), die 
eine regelmäßige Beteiligung der Öffentlichkeit bei der Erstellung von Bewirt-
schaftungsplänen und Maßnahmenprogrammen in Flusseinzugsgebieten vorsieht. 
Darüber hinaus entspringen alle genannten Richtlinien auch der Konvention 
über die Nachhaltigkeit von Rio 1992, die in Deutschland u.a. in den Prozes-
sen der Lokalen Agenda 21 aber auch in der Nachhaltigkeitsstrategie der Bun-
desregierung umgesetzt wird. 

 
Die Umweltprüfung ist die Ermittlung, 
Beschreibung und Bewertung der vor-
aussichtlichen erheblichen Umwelt-
auswirkungen des konkreten Bauleit-
plans. Die Beschreibung und Bewer-
tung erfolgt im Umweltbericht. 

Die Umweltprüfung ist kein eigen-
ständiges Verfahren, sondern ist in-
tegrativer Bestandteil von Planungs-
prozessen, wenn die Gemeinden Flä-
chennutzungs- oder Bebauungspläne 
aufstellen. Dann werden bereits die 

ersten Planentwürfe auf ihre mögli-
chen erheblichen Auswirkungen auf 
die Landschaft und den Naturhaushalt, 
aber auch auf die Bevölkerung und ih-
re Gesundheit hin untersucht und die 
für die Abwägung der Umweltbelange 
notwendigen Informationen aufberei-
tet. Dafür werden so weit wie möglich 
vorhandene Informationen genutzt 
und bekannte Bewertungs- und Prog-
nosemethoden angewendet. Der Auf-
wand für die Umweltprüfung soll so 
gering wie möglich gehalten wer-
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den. Andererseits müssen die Unter-
suchungen  aber so tiefgehend wie 
nötig sein, um eine sachgerechte Be-
rücksichtigung der Umweltbelange in 
der Abwägung zu ermöglichen. 

Eine intensive Abstimmung mit den 
zuständigen Behörden sowie die 
rechtzeitige Information und Einbe-
ziehung der Öffentlichkeit hilft der 
Gemeinde, den Untersuchungsrah-
men genau festzulegen. 

Wichtig ist dabei, dass die Umwelt-
prüfung als Prozess aufgefasst wird, 
in dem Untersuchungsrahmen und     
-ergebnisse kontinuierlich miteinander 
abgeglichen werden und die Planung 
dementsprechend verfeinert wird.  

So lassen sich: 
• Fehlplanungen vermeiden, 
• unterschiedliche Interessen 

optimal bündeln, 
• Kosten sparen,  
• hohe Planungssicherheit er-

reichen.  

Ein gänzlich neues Instrument, das 
mit der Umweltprüfung eingeführt 
wurde, ist die „Überwachung“ (Mo-
nitoring, vgl. Kap. 4.5.7) der erhebli-
chen Auswirkungen der Durchführung 
der Pläne auf die Umwelt. Der Prozess 
der Umweltprüfung ist insofern auch 
nicht mit der Aufstellung des Planes 
durch die Gemeindevertretung abge-
schlossen. 
Die Gemeinden sind die Träger der 
Bauleitplanverfahren und verantwort-
lich für die Durchführung der Umwelt-
prüfung. Sie erhalten aber Unterstüt-
zung durch die zuständigen Behörden, 
die u.a. aufgefordert sind, not-
wendige Informationen zur Verfü-
gung zu stellen. In der Regel werden 
beauftragte Planungsbüros die 
Bauleitpläne erarbeiten und die Um-
weltprüfung durchführen. Die Ge-
meinde sollte bei der Auftragsvergabe 
darauf achten, dass die Auftragneh-
mer eine hohe Sachkunde haben, 
die auch die Berücksichtigung der Be-
lange des Umweltschutzes und Erfah-
rung in der Planungspraxis einschließt. 
 

Welche Aufgaben sind zu erledigen, welche Teilbeiträge für Bauleitpläne 
mit Umweltprüfung sind erforderlich? 

1. Erstellung (Bearbeitung) des Bauleitplan-Entwurfs mit Darstellungen/Fest-
setzungen und Begründung 

2. Erstellung der landschaftsplanerischen/grünordnerischen Darstellungen/Fest-
setzungen und der entsprechenden Begründung 

3. Bearbeitung der Eingriffsregelung 

4. Ggf. Bearbeitung der Belange von Natura 2000-Gebieten 

5. Ggf. Erarbeitung erforderlicher Gutachten (z.B. Lärm, Geruch, Boden) 

6. Durchführung der Umweltprüfung/Erstellung des Umweltberichtes 

Die Gemeinde ist Trägerin des Verfahrens und für die Koordination verantwort-
lich. Die Aufgaben werden in der Praxis Fachleuten  in der eigenen Verwaltung 
oder auch in Planungsbüros übertragen. Häufig ist es eine Kombination. Beson-
ders wichtig ist das stimmige Zusammenführen von Teilergebnissen. Im Umwelt-
bericht werden Untersuchungsergebnisse komprimiert zusammengefasst, und 
Umweltbelange integrierend dargelegt. Er ist kein Gutachten. 
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3. Rechtliche Grundlagen 

Im Folgenden werden die wesent-
lichen Inhalte und Aussagen des no-
vellierten Baugesetzbuches vom 21. 
Juli 2004 in Bezug auf die Umwelt-
prüfung erläutert, um die Neu-
erungen und die notwendigen Vor-
gehensweisen darzustellen. Unter 
anderem werden dabei die engen 
Verflechtungen zur Umweltgesetz-
gebung (u.a. UVPG, BNatSchG) auf-

gezeigt. Weitergehende Informatio-
nen über die gesetzlichen Vorgaben 
und ihre Auslegung enthalten die 
„Hinweise zum Gesetz zur Anpassung 
des Baugesetzbuches an EU-
Richtlinien“, die 2004 vom Ministeri-
um für Arbeit, Bau und Landesent-
wicklung M-V herausgegeben wur-
den.  

 

Wichtige Änderungen durch das novellierte BauGB 
in Bezug auf die Umweltbelange: 
• Einführung der Umweltprüfung als verfahrensrechtliche Vorschrift 
• Gegenstand der Umweltprüfung sind: 
     - der erweiterte Katalog der Umweltbelange in § 1 Abs. 6 Nr. 7 a – i, 
     - die ergänzenden Vorschriften in § 1 a, vor allem zur Eingriffsregelung 
       und zum Bodenschutz.           
• Umweltrelevante Belange werden zusammenfassend im Umweltbericht 

(§ 2) behandelt, dieser enthält ggf. auch die Ergebnisse der Prüfung nach 
der Eingriffsregelung sowie der FFH- sowie Vogelschutz-Verträglich-
keitsvorprüfung. Der Umweltbericht ist Teil der Begründung zum Bauleit-
plan. 

• Der Umweltbericht enthält eine Prognose der Auswirkungen auf den Um-
weltzustand bei Durchführung und bei Nichtdurchführung (Status-quo) der 
Planung. 

• Eine allgemein verständliche Zusammenfassung dient der Öffentlichkeits-
beteiligung. Die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffent-
licher Belange ist zwingend zweimal erforderlich. 

• Der Umweltbericht enthält ein Konzept für die Überwachung („Monitoring“) 
erheblicher Umweltauswirkungen. 
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Hinweise auf die zu berücksichtigen-
den Belange des Umweltschutzes bei 
der Aufstellung der Bauleitpläne fin-
den sich in § 1 Abs. 6 Nr. 7 sowie in§ 
1 a BauGB.  

Im § 1 Abs. 6 BauGB ist eine Viel-
zahl von Anforderungen und Bedürf-
nissen aufgeführt, die zu berücksichti-
gen sind. Die in § 1 Abs. 6 Nr. 7 a – 
i BauGB aufgeführten Um-
weltbelange, die Gegenstand der Um-

weltprüfung sind, beschränken sich 
nicht auf naturschutzfachliche Belan-
ge, sondern beinhalten auch die Nut-
zung erneuerbarer Energien oder die 
Vermeidung von Emissionen sowie die 
Gesundheit des Menschen (siehe Kas-
ten im Kapitel 4.5.2). 

 

 

Ziele und Aufgaben der Umweltprüfung 
• Vorsorge und frühzeitige („rechtzeitige“) Konfliktbewältigung 
• Projektübergreifende Betrachtung von Umweltauswirkungen 
• Berücksichtigung von Planalternativen 
• Entscheidungshilfe und -nachweis; Optimierung der Entscheidungsfindung 

durch Einbeziehen von Beiträgen der Öffentlichkeit (Partizipation) und durch 
Dokumentation des Entscheidungsprozesses 

• Optimierung des Verfahrens in Bezug auf die Umweltbelange 
• Einbeziehung aller umweltbezogenen Verfahren, deren Anwendung bei der 

Aufstellung, Änderung, Ergänzung und Aufhebung von Bauleitplänen eine Rol-
le spielen kann. (Eingriffsregelung, Natura 2000-Gebiete, Landschaftspläne 
und sonstige Pläne mit Umweltrelevanz) 

• Prozesshafte Darlegung der Berücksichtigung von Umweltbelangen entspre-
chend dem Stand des Verfahrens; durch die schrittweise Rückkopplung be-
steht Einfluss auf die Ausarbeitung des Plans; verfeinerte, geänderte oder er-
gänzte Prognosen und Folgenbewertungen führen zur Überarbeitung des 
Plans 

• Verbesserung, Effektivierung der kommunalen Planungsprozesse 
• Notwendige Angaben in zusammengefasster, komprimierter Form. Gute Les- 

und Nachvollziehbarkeit; Ergebnisdarstellung, Details in gesonderten umwelt-
bezogenen Stellungnahmen 

 
In § 1 a BauGB sind darüber hinaus 
ergänzende Vorschriften zum Um-
weltschutz aufgeführt, die u.a. den 
sparsamen Umgang mit Grund und 
Boden („Bodenschutzklausel“), die 
Vermeidung und den Ausgleich von 
Eingriffen und nochmals die Gebiete 
von gemeinschaftlicher Bedeutung 
behandeln. In § 1 a Abs. 4 BauGB 
wird deutlich gemacht, dass bei er-

heblicher Betroffenheit von Natura 
2000-Gebieten in ihren für die Erhal-
tungsziele oder den Schutzzweck 
maßgeblichen Bestandteilen, die Vor-
schriften des BNatSchG zur An-
wendung kommen. Der Erlass „Hin-
weise zur Anwendung der §§ 18 und 
28 des LNatG und der §§ 32 bis 38 
des BNatSchG in Mecklenburg-
Vorpommern“ vom 16. Juli 2002 
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(AmtsBl. M-V, S. 965), geändert durch 
Erlass vom 31. August 2005 (AmtsBl. 
M-V, S. 95) ist für die genannten Re-
gelungen anzuwenden. Diese sehen 
die Durchführung einer FFH-Ver-
träglichkeitsprüfung vor, deren Ergeb-
nisse nicht durch die gemeindliche 
Abwägung überwunden werden kön-
nen, es sei denn die Ausnahmetatbe-
stände nach § 34 Abs. 3 und 4 
BNatSchG sind gegeben. Eine FFH-
Verträglichkeitsprüfung entfaltet eine 
stringente Rechtsfolge. Insofern er-
langt im Rahmen der Umweltprüfung 
die Prüfung, ob Gebiete von gemein-
schaftlicher Bedeutung („Natura 2000-
Gebiete“) von den Planungen betrof-
fen sind, eine besondere Bedeutung. 

Die eigentlichen verfahrensrechtlichen 
Bestimmungen zur Durchführung ei-
ner Umweltprüfung im Rahmen der 
Bauleitplanung enthalten die §§ 2 bis 
4 a BauGB:  

Aufstellung der Bauleitpläne  
§ 2 Abs. 4 Für die Belange des Um-
weltschutzes nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 
und 
§ 1 a wird eine Umweltprüfung durch-
geführt, in der die voraussichtlichen 
erheblichen Umweltauswirkungen 
ermittelt werden und in einem Um-
weltbericht beschrieben und be-
wertet werden; die Anlage zu diesem 
Gesetzbuch ist anzuwenden. Die Ge-
meinde legt dazu für jeden Bauleitplan 
fest, in welchem Umfang und Detail-
lierungsgrad die Ermittlung der Belan-
ge für die Abwägung erforderlich ist. 

 
Im Rahmen der Umweltprüfung wer-
den somit diejenigen Umweltbelange 
herausgefiltert, die für die Abwägung 
der Belange im Rahmen der Auf-

stellung der Bauleitpläne von Bedeu-
tung sind (§ 2 Abs. 3). 

Weiterhin sagt der § 2 aus, dass es 
die Gemeinden sind, die den Umfang 
und Detaillierungsgrad für die Um-
weltprüfung festlegen („Scoping“) und 
dass dabei dem gegenwärtigen 
Wissensstand und allgemein aner-
kannten Prüfmethoden entsprech-
end vorzugehen ist. Damit soll er-
reicht werden, dass die Gemeinden 
zwar die verfügbaren aktuellen Infor-
mationen nutzen, darüber hinaus aber 
keine unverhältnismäßigen Unter-
suchungen anstellen müssen. Es wird 
darauf verwiesen, dass vorliegende 
Landschaftspläne und sonstige 
Pläne z.B. des Wasser-, Abfall- oder 
Immissionsschutzrechts bei der 
Durchführung der Umweltprüfung he-
ranzuziehen sind (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 g). 

Die Ergebnisse der Umweltprüfung, 
mit Ausnahme der ggf. durchzufüh-
renden und dann in den Umweltbe-
richt zu integrierenden FFH-Verträg-
lichkeitsprüfung (s.o.), sind im weite-
ren Planungsprozess im Rahmen der 
Abwägung mit anderen Belangen, 
wie sie in § 1 BauGB genannt sind, zu 
berücksichtigen. Weiterhin sind die 
Ergebnisse der Umweltprüfung in 
nachfolgenden oder parallelen Pla-
nungsvorhaben zu berücksichtigen. 
Dort sollen jeweils nur noch zusätzli-
che oder andere erhebliche Auswir-
kungen geprüft werden (§ 2 Abs. 4 
BauGB). Diese so genannte „Ab-
schichtung“ soll einerseits Doppelar-
beit vermeiden und andererseits dafür 
sorgen, dass spezifische Prüfungen an 
der geeigneten Stelle durchgeführt 
werden. So können z.B. gegebenen-
falls immissionsschutzrechtliche Fra-
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gen nicht auf der Planungsebene ge-
klärt und daher dem nachfolgenden 
Zulassungsverfahren überlassen blei-
ben. 

Der Umweltbericht gemäß § 2 a 
stellt einen gesonderten Teil der Be-
gründung zum Bauleitplan dar. Er soll 
dem Stand des Verfahrens entspre-
chend detailliert sein. Inhalt und Auf-
bau des Umweltberichtes sind in der 
Anlage zum § 2 a BauGB beschrieben 
(im weiteren Text nur als „Anlage“ be-
zeichnet). Dort wird gefordert, dass 
u.a. die Inhalte und wichtigsten Ziele 
des Bauleitplans und die festgeleg-
ten Ziele des Umweltschutzes dar-
gestellt, eine Beschreibung und 
Bewertung der Umweltauswirkungen 
vorgenommen wird, sowie Prog-
nosen über die Entwicklung des Um-
weltzustandes durchzuführen sind, 
einschließlich einer „Status-quo-Pro-
gnose“. 

Weiterhin sind geplante Maßnahmen 
zur Vermeidung, Verringerung und 
zum Ausgleich erheblicher nachteili-
ger Umweltauswirkungen sowie an-
derweitige Planungsmöglichkeiten 
(„Alternativen“) darzustellen. Der 
Umweltbericht enthält schließlich eine 
allgemein verständliche Zu-
sammenfassung. 

In den §§ 3 und 4 ist die Beteiligung 
der Öffentlichkeit und der Behör-
den angesprochen.  

In § 4 a „Gemeinsame Vorschriften 
zur Beteiligung“ heißt es, dass diese 
Regelungen „insbesondere der voll-
ständigen Ermittlung und zutreffenden 
Bewertung der von der Planung be-
troffenen Belange dienen“.  

Die Öffentlichkeit ist möglichst früh-
zeitig über beabsichtigte Planungen, 
deren Zweck und Zielstellung, un-
terschiedliche Alternativen zur Ent-
wicklung oder Gestaltung von Flächen 
und die möglichen Auswirkungen 
zu informieren (§ 3 BauGB).  

Über die Art und Weise, wie die Er-
gebnisse der Öffentlichkeits- und Be-
hördenbeteiligung im Bauleitplan be-
rücksichtigt wurden, ist  in einer „Zu-
sammenfassenden Erklärung“ zu be-
richten, die dem Bebauungsplan (§ 10 
Abs. 4 BauGB) bzw. Flächennutungs-
plan (§ 6 Abs. 5 BauGB) beizufügen 
ist. Über diese zusammenfassende Er-
klärung muss die Gemeinde nicht ext-
ra einen Beschluss fassen, sie hat e-
her den Charakter einer „Presseerklä-
rung“. Einer gesonderten ortsüblichen 
Bekanntmachung dieser zusammen-
fassenden Erklärung bedarf es nicht. 
Die zusammenfassende Erklärung ist 
ebenso wie der angenommene Bau-
leitplan und die Begründung zu je-
dermanns Einsicht bereit zu halten. 

Die Unterrichtung der Öffentlichkeit 
nach § 3 Abs. 1 und der Behörden und 
sonstigen Träger öffentlicher Belange 
nach § 4 Abs. 1 kann zeitlich parallel 
erfolgen. Auch wenn aufgrund der Un-
terrichtung  die Planung verändert 
wird, schließt sich die öffentliche Aus-
legung nach § 3 Abs. 2 bzw. die Ein-
holung der Stellungnahmen der Be-
hörden und sonstigen Träger öffentli-
cher Belange nach § 4 Abs. 2 an, die 
ebenfalls parallel ablaufen können. 
Wenn der Entwurf des Bauleitplans 
nach der öffentlichen Auslegung bzw. 
der Einholung der Stellungnahme ge-
ändert oder ergänzt wird, so sind die 
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Beteiligungen nach § 3 Abs. 2 und § 4 
Abs. 2 jeweils zu wiederholen.  

Der § 4 c ist Grundlage für die Maß-
nahmen zur Überwachung („Moni-
toring“) der erheblichen Umweltaus-
wirkungen, die aus der Durchführung 
der Planung resultieren. Damit soll er-
reicht werden, dass rechtzeitig er-
kannt wird, wenn unvorhergesehene 
nachteilige Umweltauswirkungen auf-
treten. 

Die beschriebene Vorgehensweise zur 
Umweltprüfung gilt grundsätzlich 
bei allen Bauleitplänen (Umwelt-
prüfung als Regelfall), das sind Flä-
chennutzungspläne, Bebauungspläne 
oder vorhabenbezogene Bebauungs-
pläne, die neu aufgestellt, ergänzt, 
geändert oder aufgehoben werden.  

In § 13 BauGB wird allerdings ein 
vereinfachtes Verfahren beschrie-
ben, das in Ausnahmefällen zur An-
wendung kommen kann. Dann kann 
von einer frühzeitigen Unterrichtung 
und Erörterung nach § 3 Abs. 1 und 
§ 4 Abs. 1 abgesehen werden und die 
Gemeinde kann entscheiden, wie sie 
die Beteiligung vollzieht. Im verein-
fachten Verfahren wird von der 
Durchführung einer Umweltprü-
fung abgesehen, es ist kein Um-
weltbericht zu erstellen, verfügbare 
Informationen müssen nicht bekannt 
gemacht werden und es ist ebenfalls 
keine Überwachung von erheblichen 
Umweltauswirkungen durchzuführen. 
Jedoch ist gemäß § 13 Abs. 3 Satz 2 
BauGB im Beteiligungsverfahren auf 
das Absehen von der Umweltprü-
fung hinzuweisen. 

Das vereinfachte Verfahren ist aber 
nur anwendbar, wenn bestimmte 
Bedingungen erfüllt sind und prak-

tisch keine Umweltbelange berührt 
werden. Zum einen ist das ver-
einfachte Verfahren anwendbar, wenn 
durch die Änderung oder Ergänzung 
eines Bauleitplans die Grundzüge 
der Planung nicht oder nur gering-
fügig berührt werden. Dies ist in der 
Regel nur der Fall, wenn sich Ände-
rungen auf kleine Baugebietsaus-
schnitte, nicht aber auf das gesamte 
Plangebiet beziehen. Zum anderen ist 
das vereinfachte Verfahren anwend-
bar, wenn die Planung ein Gebiet be-
trifft, das sich „innerhalb der im Zu-
sammenhang bebauten Ortsteile“ 
nach § 34 BauGB befindet und der 
„Zulässigkeitsmaßstab“ – orientiert an 
der Eigenart der näheren Umgebung - 
nicht wesentlich verändert wird. Dies 
gilt insbesondere für bestands-
sichernde Pläne, die kein neues 
Baurecht schaffen. 

Das vereinfachte Verfahren darf nicht 
angewendet werden, wenn durch die 
Planung Vorhaben vorbereitet werden, 
die einer Umweltverträglichkeits-
untersuchung nach der Anlage 1 des 
UVP-Gesetzes unterliegen oder wenn 
Natura 2000-Gebiete (FFH- oder Vo-
gelschutzgebiete) betroffen sind, die 
in § 1 Abs.6 Nr. 7 b bzw. im 
BNatSchG genannt sind. Eine Betrof-
fenheit kann im Einzelfall auch durch 
Einwirkungen von Außen ausgelöst 
werden. 

Um eine hohe Rechtssicherheit zu 
gewährleisten, sollte das vereinfachte 
Verfahren wirklich nur in Fällen an-
gewendet werden, in denen alle an-
geführten Punkte zweifelsfrei erfüllt 
sind. 
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Beachtlichkeit der Verletzung von Vorschriften über die Aufstellung des Flä-
chennutzungsplans und der Satzungen; ergänzendes Verfahren 
(§ 214 BauGB) 

hier: Verletzung von Vorschriften in Bezug auf den Umweltbericht 

Die Vorschrift des § 214 Abs. 1 Nr. 3 BauGB ist eingebettet in den Gesamtzusam-
menhang der Regelungen, die sich auf die Zusammenstellung des Abwägungsmateri-
als beziehen. Im Rahmen des Umweltberichts sind dabei nur umweltschützende Be-
lange, die zum Abwägungsmaterial gehören, zu ermitteln und zu bewerten (§ 2 Abs. 
3 BauGB). Es muss sich daher um Belange handeln, deren Betroffenheit wahrschein-
lich und die mehr als geringfügig, schutzwürdig und erkennbar sind. Erkennbar ist 
dabei nur das, was bei der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung vorgetragen 
worden ist oder, sofern dies nicht erfolgt ist, sich der Gemeinde aufdrängt und gera-
dezu offen auf der Hand liegt. Belange, die nicht vorgetragen worden sind, sind nicht 
Gegenstand der Abwägung und können auch nicht nach § 214 Abs. 1 Nr. 3 BauGB für 
den Umweltbericht beachtlich sein. Nur die danach beachtlichen Belange müssen da-
her im Umweltbericht dargestellt und bewertet werden. 

Gemäß § 214 Abs. 1 Nr. 3 BauGB ist eine Verletzung der Vorschriften über den Um-
weltbericht (§ 2 a BauGB) beachtlich, wenn eine erforderliche Umweltprüfung über-
haupt nicht durchgeführt wird bzw. die Begründung, deren Bestandteil der Umweltbe-
richt ist, hierzu in wesentlichen Punkten unvollständig ist. Als wesentlich sind grund-
sätzlich solche Defizite anzusehen, die konzeptionell abwägungsrelevant sind. 

Beachtet die Gemeinde nicht die vorgegebene Struktur der Anlage zu § 2 Abs. 4 und 
§ 2 a BauGB, wird dies regelmäßig ein Zeichen der Unvollständigkeit des Umweltbe-
richts sein. So führt z. B. das Unterlassen jeglicher Aussagen zum Monitoring zur Un-
vollständigkeit des Umweltberichts. Die Gemeinde muss sich in einem gewissen Maße 
zu den beabsichtigten Überwachungsmaßnahmen konkret äußern. Es genügt auch 
nicht, wenn die Gemeinde in ihrem Umweltbericht nur den Gesetzestext in nichts sa-
genden Leerformeln, die zu jedem Planinhalt passen, wiederholt. 

Ebenfalls dürfte eine bloße Sammlung verschiedener Gutachten und Stellungnahmen 
nicht den Anforderungen an den Umweltbericht entsprechen. Hingegen ist es unprob-
lematisch, wenn innerhalb einer systematischen Darstellung zu einzelnen Fragen auf 
Fachgutachten verwiesen wird, die dann allerdings als Anlagen Bestandteil des Um-
weltberichts (und damit der Begründung) sind. 

Auch das Fehlen von Angaben zu einem der potentiell relevanten Umweltbelange, die 
in § 1 Abs. 6 Nr. 7 und § 1 a Abs. 2 bis 4 aufgeführt sind, kann ein beachtlicher Man-
gel sein. Das gilt jedoch nicht, wenn wegen offensichtlich fehlender Betroffenheit kei-
ne weiteren Angaben zu machen sind. Eine Verletzung über die Vorschrift über den 
Umweltbericht ist dann unbeachtlich, wenn die Begründung hierzu nur in unwesentli-
chen Punkten unvollständig ist. 

Anhaltspunkte für unbeachtliche Fehler des Umweltberichts sollen nach der Gesetzes-
begründung insbesondere dann vorliegen, wenn der Umweltprüfung nicht ausdrück-
lich die in Anlage zu § 2 Abs. 4 und § 2 a BauGB genannten Anforderungen zu Grunde 
gelegt wurden, die Begründung des Bauleitplans bzw. ihrer Entwürfe aber an anderer 
Stelle diesbezüglich vorliegt. Genügt z. B. die in der Begründung zum Bauleitplan ge-
mäß § 2 a Nr. 1 BauGB ohnehin übliche Beschreibung der Ziele des Bauleitplans den 
Anforderungen der Nr. 1 a der Anlage zu § 2 Abs. 4 und § 2 a BauGB (Kurzdarstel-
lung des Inhalts und der wichtigsten Ziele des Bauleitplans), so kann der Umweltbe-
richt auf den entsprechenden Abschnitt in der Begründung verweisen. Eine bloße wie-
derholte Aufzählung der Festsetzungen genügt jedoch nicht. Vielmehr hat sich der 
Umfang und der Detaillierungsgrad der Beschreibung daran zu orientieren, welche 
Umweltauswirkungen mit der jeweiligen Festsetzung verbunden sein könnten. 
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4. Umweltprüfung im Pla-
nungsprozess 

4.1 Einführung 
Die Umweltprüfung bzw. der Um-
weltbericht machen während des 
Planungsprozesses eine Entwicklung 
durch, sie „wachsen“ gewissermaßen 
mit dem Fortschritt der Planaussa-
gen, nehmen am „Schicksal“ der 
Bauleitpläne teil. Erste Konzeptionen 
werfen bereits Fragen hinsichtlich be-
troffener und abzuwägender Belange 
auf, durch Rückkopplungen zwischen 
Bauleitplan-Entwurf und Zwischener-
gebnissen der Umweltprüfung wer-
den Aspekte vertieft oder auch er-
gänzt.  

Unter Einbindung von Anregungen 
und Bedenken privater und öffentli-
cher Betroffener liefert der Umwelt-
bericht schließlich das umweltrele-
vante Abwägungsmaterial. 

Zu Beginn des Verfahrens (s. Abb. 
2), wenn ein Planungserfordernis 
festgestellt wird, erfolgt der Aufstel-
lungsbeschluss, dem die Festlegung 
des Untersuchungsrahmens für die 
Umweltprüfung folgt. 

Die Festlegung des Untersuch-
ungsrahmens und des Detailliert-
heitsgrades erfolgt für jeden Pla-
nungsfall individuell in Abhängigkeit 
von Größe und Komplexität des Vor-
habens und den Gegebenheiten des 
Plangebietes. 

In diesem Schritt werden die wich-
tigsten Behörden und sonstigen 
Träger öffentlicher Belange gemäß 
§ 4 Abs. 1 einbezogen. Dieser Ab-
stimmungsprozess verläuft effizien-
ter, wenn die Gemeinde bzw. der be-
auftragte Planer den Umweltbehör-
den bereits einen Entwurf der Unter-
suchungsinhalte und –methoden zur 
Abstimmung übersendet. Es ist sinn-
voll, die FFH-Verträglichkeitsvorprü-

fung bereits in diesem Planungssta-
dium abzuschließen, weil das Ergeb-
nis dieser Prüfung ausschlaggebend 
für den Fortgang der weiteren Pla-
nung sein kann. 

Ist der Untersuchungsrahmen festge-
legt, wird ein Entwurf des Bauleit-
plans und des Umweltberichtes erar-
beitet. Dieser Entwurf mit dem in die 
Begründung integrierten Umwelt-
bericht wird dann der Öffentlichkeit 
im Rahmen der öffentlichen Ausle-
gung nach § 3 Abs. 2 und den Be-
hörden und sonstigen Trägern öffent-
licher Belange gemäß § 4 Abs. 2 zur 
Kenntnis gegeben. Die Gemeinde 
wägt die eingegangenen Stellung-
nahmen ab und ändert oder ergänzt 
ggf. den Bauleitplan mit der Begrün-
dung und dem enthaltenen Umwelt-
bericht. 

Zeitgleich mit der öffentlichen Be-
kanntmachung des Bauleitplans ist 
eine zusammenfassende Erklärung 
zu veröffentlichen, die Angaben dar-
über enthält, wie die Umweltbelange 
und die Stellungnahmen der Öffent-
lichkeit und der Behörden berück-
sichtigt wurden. Hierzu gehört (bei 
Relevanz) auch das Ergebnis der 
FFH-Verträglichkeits-(Vor-)Prüfung. 

Mit der Bekanntmachung des Bau-
leitplanes wird dieser wirksam. Be-
standteil des Umweltberichtes ist ein 
Konzept zur Überwachung erheb-
licher Umweltauswirkungen, die aus 
der Durchführung der Planung resul-
tieren. Darin sollten mindestens die 
zuständigen Personen oder Abtei-
lungen, Zeitpunkte und Intervalle 
sowie die Art der Überwachung be-
schrieben werden. 

Die Ausführung der Maßnahmen zur 
Überwachung erfolgt zum im Konzept 
festgelegten Zeitpunkt bzw. in den 
dort angekündigten Intervallen 
(vgl. Kap 4.5.7). 
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PRAXISBEISPIEL  

Mitteilung einer Gemeinde über die Durchführung der Umweltprüfung 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

Die  Stadtvertretung/die Gemeindevertretung hat in ihrer Sitzung am XX die Auf-
stellung/Änderung des Bebauungsplans Nr. X „Schöne Aussicht“ für den Bereich 
zwischen Hauptstraße und Bahnhofsstraße beschlossen. 
Der Bebauungsplan soll die städtebauliche Ordnung in diesem Bereich herstellen. 
Ziel des Bebauungsplans ist die Darstellung von allgemeinen Wohngebieten (WA) 
zur Befriedigung der Nachfrage nach anspruchsvollen Wohnbauflächen.  

Das Plangebiet umfasst eine Größe von X ha und soll ca. XXX Bauplätze beinhal-
ten. An Infrastruktureinrichtungen sind geplant …. 

Die Erschließung erfolgt über … 

Nach § 2 Abs.4 BauGB ist für den Bebauungsplan eine Umweltprüfung durchzu-
führen. Die Gemeinde beabsichtigt, die Umweltprüfung von einem fachlich quali-
fizierten Planungsbüro/selbstständig mit dem Fachpersonal der Gemeindeverwal-
tung durchzuführen.  

Geplant ist die Durchführung einer Bestandsaufnahme und -bewertung der 
Schutzgüter im Rahmen eines Grünordnungsplanes/die Auswertung vorhandener 
Unterlagen, u.a. des Landschaftsplanes der Gemeinde aus dem Jahr XX/die Be-
auftragung folgender Sondergutachten: Schallimmissionsplan, Bodengutachten, 
Verkehrsprognose.  

Folgende Unterlagen aus den Jahren XX liegen vor und werden für die Bearbei-
tung ausgewertet:  

 • Biotopkartierung 
 • faunistische Kartierung nachfolgender Artengruppen: ... 

Die Bestandsaufnahme orientiert sich  an der Methodik in den Hinweisen zur Ein-
griffsregelung. Folgende Abweichungen sind vorgesehen, weil ....   

Für folgende im BauGB aufgeführte Umweltbelange ist eine detaillierte Untersu-
chung nicht vorgesehen, da erhebliche Auswirkungen nach dem jetzigen Kennt-
nisstand nicht zu erwarten sind: 

 • FFH- und Vogelschutzgebiete (Verträglichkeitsvorprüfung in Anlage XX). 

Geplant ist der Abschluss des Verfahrens in XX. 

Gemäß § 4 Abs.1 BauGB sind Sie als Behörde oder sonstige Träger öffentlicher 
Belange aufgefordert, sich im Hinblick auf den Umfang und den Detaillierungs-
grad der notwendigen Untersuchungen für die Durchführung der Umweltprüfung 
zu äußern. Hiermit fordern wir Sie auf, uns Ihre Meinung diesbezüglich bis zum 
XX mitzuteilen.  

Wenn aufgrund der eingegangenen Hinweise der Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange ein Vor-Ort-Termin bzw. ein Termin zur Diskussion über Um-
fang und Detaillierungsgrad erforderlich wird, laden wir Sie rechtzeitig ein.  

Mit freundlichen Grüßen 
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Abbildung 2: Ablaufschema des Verfahrens der Aufstellung des Bauleitplans mit Umwelt-
prüfung 
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4.2 Festlegung von Umfang 
und Detaillierungsgrad 

Die Festlegung des Untersuchungs-
rahmens (Umfang und Detaillierungs-
grad) der Umweltprüfung ist für jeden 
Bauleitpan von der Gemeinde als Trä-
gerin der Bauleitplanung vorzu-
nehmen. 

Zwei Fragen führen zum Untersu-
chungsrahmen der Umweltprüfung 
einer bestimmten Planung: 

• Welche Umweltbelange bzw. 
Schutzgüter werden nach über-
schlägiger Prüfung nicht nur un-
erheblich von der konkreten Pla-
nung berührt? 

• Welche zusätzlichen, d.h. noch 
nicht vorhandenen, Informatio-
nen über Zustand und voraussicht-
liche Auswirkungen müssen er-
hoben werden, um zu einer 
sachgerechten Berücksichtigung 
der Umweltbelange zu kommen? 

4.2.1 Scoping 
Die Festlegung des Untersuchungs-
rahmens ist eine  Entscheidung auf-
grund der durchgeführten Beteiligung 
nach § 4 Abs. 1 und nicht etwa Ge-
genstand der Abwägung. Der Bestim-
mung des Untersuchungsrahmens 
kommt erhebliche Bedeutung zu, da 
einerseits die Tiefe der notwendigen 
Untersuchungen bestimmt wird, ande-
rerseits der Untersuchungsumfang 
auch auf das Notwendigste begrenzt 
wird, um die Kosten für das Verfahren 
zu minimieren. 

Die Gemeinden sind nicht an die Stel-
lungnahmen der Behörden gebunden. 
Die Nutzung der Fachkompetenz kann 
aber erheblich zur Verfahrenssicher-
heit beitragen. 

Die gemeinsame Abstimmung des Un-
ersuchungsrahmens zwischen Pla-
nungsträger (Gemeinde, Investor), 
beteiligten Behörden und sonstigen 
Trägern öffentlicher Belange bzw. Be-
troffenen ist aus der Praxis der Um-
weltverträglichkeitsprüfung (UVP) 
bzw. dem UVP-Gesetz bekannt. Sie 
wird hier üblicherweise Scoping ge-
nannt. Gemeinsam wird beraten, wel-
che Untersuchungen für die Durch-
führung der Umweltverträglichkeits-
prüfung in welchem Umfang not-
wendig sind, welche nutzbaren Infor-
mationen vorhanden sind und welche 
zusätzlichen Aufgaben zu leisten sind.  
Das Scoping ist auf die Durchführung 
der Umweltprüfung in der Bauleitpla-
nung übertragen worden. 

Die Gemeinde sollte sich darüber im 
klaren sein, dass das Scoping, die 
Festlegung des Untersuchungsrah-
mens durch die Gemeinde, dazu dient, 
die Planungsaufgabe genau zu um-
reißen und den erforderlichen Auf-
wand zu ermitteln, um sicherzu-
stellen, dass die gesetzlichen An-
forderungen erfüllt werden. Aller-
dings dient die Umweltprüfung nicht 
dazu, die Datengrundlagen der (Um-
welt-) Behörden - auf Kosten der Ge-
meinden - zu vervollständigen. 
Weiterhin trägt das Scoping dazu bei, 
die Teilaufgaben und evtl. Aus-
schreibungen für die Vergabe der 
Planungsleistungen exakt formulie-
ren zu können. Bereits das Ergebnis 
des Scopings - unabhängig davon, wie 
dieses durchgeführt wurde - sollte da-
her gut dokumentiert werden. So 
kann im weiteren Verlauf der Planung 
auf den hier festgelegten Untersu-
chungsrahmen Bezug genommen 
werden. Dies bedeutet allerdings 
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nicht, dass der anfänglich bestimmte 
Rahmen „ein für alle Mal“ festgelegt 
ist. 

Maßstab für den Untersuchungs-
rahmen ist das, was für die sachge-
rechte Abwägung über die voraus-
sichtlichen erheblichen Umweltauswir- 

kungen erforderlich ist. Ist z.B. ab-
sehbar, „dass keine Lärmbeeinträchti-
gungen oder Bodenverunreinigungen 
zu erwarten sind, kann und muss die 
Umweltprüfung auf eine Vertiefung 
dieser Aspekte verzichten“ (BUNZEL 
2004). 

 
 

Es sind folgende Möglichkeiten des „Scopings“ denkbar: 
• In einfachen Fällen, bei denen keine Schwierigkeiten bei der Ermittlung der 

Umweltauswirkungen und nur geringe Beeinträchtigungen zu erwarten sind, 
reicht eine schriftliche Ankündigung und Erläuterung der beabsichtigten Unter-
suchungen. Im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung können die berührten Be-
hörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange  Hinweise zum Umfang und 
Detaillierungsgrad geben. 

• In Fällen, bei denen entweder auf Grund der Komplexität der Planung oder auf 
Grund der Empfindlichkeit des Plangebiets intensivere Abstimmungen not-
wendig erscheinen, ist ein gut vorbereiteter (Zusammenstellung der erforderli-
chen Unterlagen) Besprechungstermin (Scoping-Termin) mit den wichtigsten 
Akteuren sinnvoll. 

• In schwierigen Fällen, bei denen erhebliche Unsicherheiten über die Auswirkung 
des Vorhabens herrschen und/oder ein sehr sensibles Gebiet beplant wird, ist 
ein Ortstermin angebracht, der die Auswertung vorliegender Informationen und 
ggf. die Rücksprache mit Experten ergänzt. 

• Auch eine Kombination der aufgeführten Vorgehensweisen ist möglich, wenn 
etwa zunächst schriftlich informiert und später eine Ortsbesichtigung durch-
geführt wird. In jedem Fall ist eine gründliche Recherche, eine vollständige 
Darstellung der Informationen und die korrekte Erläuterung der Ziele der Pla-
nung erforderlich.  

Umfang und Detaillierungsgrad sind 
für jeden Planungsfall individuell 
festzulegen. Sie unterscheiden sich 
in Abhängigkeit von Größe und Eigen-
art/ Empfindlichkeit des Plangebietes 
und der angrenzenden Gebiete und 
Nutzungen, Lage im Raum, Art und 
Spektrum der angestrebten Nutzun-
gen sowie Planungsmaßstab. 

So erfolgt auf der Ebene der Flächen-
nutzungsplanung die Umweltprüfung 
aufgrund des Maßstabs prinzipiell grö-
ber als auf Ebene des Bebau-

ungsplans. Demgegenüber wird beim 
Flächennutzungsplan ein wesentlich 
größeres Spektrum an Nutzungsmög-
lichkeiten und Standorteigenschaften 
behandelt. Das heißt also, dass hier 
nicht weniger sorgfältig gearbeitet 
wird, sondern dass auf dieser Maß-
stabsebene die Vorhersage der Aus-
wirkungen von Vorhaben grund-
sätzlich schwieriger ist, da auf der E-
bene der vorbereitenden Bauleit-
planung Informationen noch nicht in 
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ausreichender Detailschärfe vor-
handen sind.  

Zum Beispiel ist bei der Ausweisung 
eines Gewerbegebiets im Flächennut-
zungsplan in der Regel noch nicht be-
kannt, welche Art von Gewerbe ent-
stehen wird. Ein Dienstleistungs-
unternehmen wird generell weniger 
Beeinträchtigungen in der Betriebs-
phase verursachen, als ein verarbei-
tendes Gewerbe. Die Entscheidung, 
welche Art von Betrieb entsteht, fällt 
erst auf der Ebene der verbindlichen 
Bauleitplanung, oder sogar erst im 
Zulassungsverfahren. 

4.2.2 Abschichtung 

An dieser Stelle ist das im Gesetz bzw. 
in der Richtlinie vorgesehene Ver-
fahren der so genannten „Ab-
schichtung“ von Bedeutung. Dieses 
besagt, dass die Umweltprüfung in ei-
nem zeitlich nachfolgenden Verfahren 
„auf zusätzliche oder andere erhebli-
che Umweltauswirkungen“ beschränkt 
werden soll. Zu berücksichtigen ist 
dabei die Aktualität und der Detaillie-
rungsgrad der vorausgegangenen Prü-
fungen. Liegt z.B. die Prüfung eines 
Flächennutzungsplans schon mehrere 
Jahre zurück, so sind die darin enthal-
tenen Informationen für die Prüfung 
eines Bebauungsplans ggf. nicht aus-
reichend. Dies wird in der Regel durch 
zwischenzeitliche tatsächliche Verän-
derungen der Umweltbedingungen im 
Plangebiet und seiner Umgebung der 
Fall sein. Die Gemeinde hat im je-
weiligen Fall zu klären, ob eine er-
neute Prüfung oder eine Aktualisie-
rung von einzelnen Informationen 
(z.B. tatsächliche Nutzung von Teilflä-
chen) notwendig ist. Dabei sollte sie 

von den Fachbehörden unterstützt 
werden. 

Die Abschichtungsregel lässt sich auch 
für den umgekehrten Fall denken, 
dass zunächst mehrere Bebau-
ungspläne geprüft werden, deren Er-
gebnisse dann Grundlage für die spä-
tere Umweltprüfung des Flächennut-
zungsplans sein können. Es kann also 
auch sinnvoll sein, eine umfassendere 
Prüfung vorzusehen, wenn klar ist, 
dass auf nächst höherer Ebene an-
sonsten mit größerem Aufwand ähnli-
che Inhalte nochmals geprüft werden 
müssten. Z.B. sollten Schall-
immissionspläne für verschiedene B-
Pläne gemeinsam erarbeitet werden 
und nicht für jedes Bebauungsgebiet 
einzeln. 

4.2.3 Prüfmethoden 

Die Umweltprüfung soll sich am „ge-
genwärtigen Wissensstand und 
allgemein anerkannten Prüfme-
thoden“ orientieren. Das heißt, dass 
die Umweltprüfung kein „Suchverfah-
ren“ sein darf, um alle erdenklichen 
Umweltauswirkungen einer Planung 
aufzuspüren. Auch darf es nicht dar-
um gehen, Kenntnislücken schließen 
zu wollen. Bestimmte Mindestinhalte 
sind für eine sichere Prognose der 
Umweltauswirkungen und die Bewälti-
gung der Umweltfolgen (Eingriffsrege-
lung) der Planung aber unverzichtbar. 
Wenn diese bisher nicht durch die 
Umweltverwaltung bereitgestellt wer-
den konnten, sind sie im Rahmen des 
Planungsprozesses von der Gemeinde 
beizubringen. 

Im Umweltbericht ist auf fehlende In-
formationen bzw. in der Aussage unsi-
chere Prognosen hinzuweisen. 
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 Abbildung 3: Ermittlung des ökologischen Risikos für ein Schutzgut 

 

Im Falle der Betroffenheit von Natura 
2000 – Erhaltungszielen kann es er-
forderlich werden, Sachverhalte durch 
vertiefende Sonderuntersuchungen si-
cher aufzuklären. 

Hinsichtlich der Prüfmethoden gibt es 
gerade auf der Ebene der Bauleitpla-
nung einen „Werkzeugkasten“ aner-
kannter Verfahren zur Bewertung von 
Umweltauswirkungen durch Vorhaben. 
Die Verfahren gehen vor allem auf die 
Umweltverträglichkeitsprüfung und die 
Eingriffsregelung zurück. So ist z.B. 
die ökologische Risikoanalyse ein 
seit Beginn der 70er Jahre in der Pla-
nungs- und Genehmigungspraxis er-
probtes und angewandtes Verfahren 
zur Bewertung von Umweltauswirkun-
gen durch Vorhaben mit unterschiedli-
cher Wirkungsintensität. 

Zentrales Element dieses Bewertungs-
verfahrens ist die wechselseitige Be-
trachtung von Beeinträchtigungen 
durch ein Vorhaben einerseits und des 

damit verbundenen Beeinträchti-
gungsrisikos für den Naturhaushalt 
andererseits (s. Abb. 3). Hier wird al-
so erstens eine schutzgutbezogene 
und zweitens eine vorhabenbezogene 
Betrachtungsweise vorgenommen, die 
einen direkten Rückschluss auf Maß-
nahmen zur Vermeidung und Vermin-
derung von Beeinträchtigungen bzw. 
Eingriffen ermöglicht. In der im Rah-
men der Bauleitplanung üblichen ein-
fachen Variante der ökologischen Risi-
koanalyse werden die Beurteilungskri-
terien stärker zusammengefasst und 
die Bewertung in 3 bis 5 Stufen voll-
zogen. Die gewählten Bewertungsvor-
schriften und die Schritte der Zusam-
menfassung von Einzelbewertungen 
zu einem Gesamtwert müssen jedoch 
immer wieder nachvollzogen werden 
können. Die bloße Aussage „Beein-
trächtigungsrisiko des Bodens: gering“ 
z.B. ist nicht hinreichend. Sie muss 
näher erläutert werden. In diesem 
Bewertungsverfahren kann wenigstens 
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bei Vorhaben mit geringen Risikostu-
fen in der Regel auf die heute in Meck-
lenburg-Vorpommern vorliegenden 
Daten zurückgegriffen werden. Ge-
sonderte Gutachten sind dann nicht 
nötig. 

Das Prinzip ist auch auf jeder Pla-
nungsebene anwendbar, lediglich die 
Prüfraster müssen z.B. der Flächen-
nutzungs- oder der Bebauungsplan-
ebene angepasst werden.  

Der Spezialfall der FFH – Verträglich-
keitsprüfung ist entsprechend der 
hierfür geltenden Standards zu bear-
beiten. 

Selbstverständlich ist auch eine ver-
gleichende Bewertung von Planungsal-
ternativen möglich. Gängige Kriterien 
für die vorhabenbezogene Betrach-
tung sind die zulässigen Versiege-
lungsgrade der unterschiedlichen Ge-
bietsausweisungen im Bauleitplan. 

Die Beeinträchtigungen durch ein In-
dustriegebiet mit einer GRZ von 0,8 
werden entsprechend höher gewichtet 
als eine unversiegelte Grünfläche. 
 

4.2.4 Erheblichkeit 
Die ermittelten Risikostufen können 
für die Beurteilung der Erheblichkeit 
von Beeinträchtigungen herangezogen 
werden. Bezogen auf die Stufe „kein 
Risiko“ liegt der Schluss nahe, dass 
für das entsprechende Schutzgut kei-
ne erhebliche Beeinträchtigung zu er-
warten ist. Auch bei der Stufe „gerin-
ges Risiko“ wird in vielen Fällen die 
Beeinträchtigung nicht erheblich sein. 
Dies ist jedoch nicht regelmäßig der 
Fall, die Einschätzung „unerheblich“ 
muss begründet werden. Zur Bestim-
mung der Erheblichkeitsschwelle (Prü-

fung der Umwelterheblichkeit) werden 
Bewertungsmaßstäbe aus Fachgeset-
zen und -vorschriften, Richtlinien und 
Standards herangezogen (vgl. An-
hang). 

Hinsichtlich der Bewertung der Aus-
wirkungsintensität bietet sich z.B. Eine 
Orientierung an der Anlage 1 des 
UVP-Gesetzes an. Eine hohe Wir-
kung ist demnach grundsätzlich von 
solchen Vorhaben zu erwarten, die in 
der Kategorie X der Anlage aufgeführt 
sind. Auch die Vorhaben, die einer all-
gemeinen Vorprüfung zu unterziehen 
sind (Kategorie A), sind als solche ein-
zuschätzen, bei denen eine Umweltge-
fährdung zu erwarten ist und die 
dementsprechend sorgfältig unter-
sucht werden müssen. 

Voraussichtlich ohne erhebliche Aus-
wirkungen werden in der Regel kleine 
Wohnbaugebiete an unempfindlichen 
Standorten sein. 
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Was ist „erheblich“? 
 

Der unbestimmte Rechtsbegriff der Erheblichkeit ist im Rahmen der Umweltprü-
fung von großer Bedeutung, wird in der Richtlinie und im Baugesetzbuch aber 
nicht abschließend definiert. Der Begriff der Erheblichkeit bezieht sich auf die in 
§ 1 Abs.6 Nr. 7 BauGB genannten Belange (STÜER, SAILER 2004), also die Belange 
des Umweltschutzes, einschließlich des Naturschutzes und der Landschaftspflege 
und die dort angeführte Liste der Schutzgüter.  
 

Ob erhebliche Beeinträchtigungen vorliegen bzw. zu erwarten sind, ist in erster 
Linie eine umweltfachliche Fragestellung, die im Einzelfall entschieden werden 
muss (vgl. KOKOTT 2004). Wichtig ist dabei nicht nur die Intensität der Auswir-
kungen, sondern auch die Empfindlichkeit des ggf. betroffenen Schutzgutes.  
 

Für die Intensität dienen die Merkmale Art, Dauer und Wahrscheinlichkeit der 
Beeinträchtigung der Einschätzung der Erheblichkeit (ERBGUTH 2004, 15). Die 
Qualität des betroffenen Schutzgutes wird im Rahmen einer naturschutzfach-
lichen Bewertung ermittelt, Anhaltspunkte sind hierfür z.B. Schutzstatus, Selten-
heit, Alter und Wiederherstellbarkeit. Die Gutachtlichen Landschaftsrahmenpläne 
in M-V geben hinsichtlich des Naturhaushaltes und des Landschaftsbildes Hinwei-
se mit der Darstellung schutzgutbezogener Funktionsbereiche mit besonderer 
Bedeutung. 
 

Je höher ein Schutzgut zu bewerten ist, desto eher ist eine Beeinträchtigung des-
selben auch erheblich. So kann die Zerschneidung einer Fläche, die für Rastvögel 
nicht oder nur von geringer Bedeutung ist, „unerheblich“ sein, die Zerschneidung 
eines gleich großen Gebietes, das regelmäßig einer größeren Zahl von Zugvögeln 
als Rastplatz dient, dagegen erheblich.  
 

Eine Erläuterung des Begriffes Erheblichkeit bezogen auf die naturschutz-
rechtliche Eingriffsregelung gibt das BMVBW (2001): 
 

„Die Erheblichkeit des Eingriffs bezieht sich auf die Intensität der Be-
einträchtigung, die Nachhaltigkeit auf ihre zeitliche Dauer. Eine Beeinträchtigung 
des Naturhaushaltes ist „erheblich“, wenn sie deutlich spürbar auf dessen Funkti-
onsfähigkeit einwirkt, also eine Funktionsminderung des ökologischen Bezie-
hungsgefüges ohne komplizierte Verfahren feststellbar ist“. 
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Abbildung 4: Anschauliche Darstellung der Ermittlung der Umwelterheblichkeit  
(BAYRISCHES STAATSMINISTERIUM FÜR LANDESENTWICKLUNG UND UMWELTFRAGEN 2003) 

 

PRAXISBEISPIEL: Zusammenfassung „Zu erwartende Umweltauswirkungen auf die 
Schutzgüter und ihre Bewertung“ (Schrödter et al. 2004) 
Schutzgut Beurteilung der Umweltauswirkungen Erheblichkeit
Mensch 
 

- Immissionsbelastung der Haushalte durch Verkehrslärm 
-  Verlust und Neugliederung der Struktur des Erholungsraumes 

••• 

Pflanzen und Tiere 
 
 

- Verlust von Teillebensräumen in Ackerböden und Chance zur 
Errichtung von Potenzialen für neue Lebensräume durch 
Grüngestaltung des Baugebietes 

•• 

Boden 
 
 
 

- Beeinträchtigung der Bodenfunktion (Grundwasser, Oberflä-
chenwasserretention) 

- Verlust von Bodenfunktionen durch Versiegelung, Bodenbe-
wegung und Verdichtung 

•• 

Wasser 
 
 

- Reduzierung der Grundwasserneubildungsrate 
- Beschleunigung des Wasserabflusses 
- Verlust von Oberflächenwasserretention 

•• 

Luft und Klima - Veränderung des örtlichen Kleinklimas durch zusätzliche Ü-
berbauung und Bodenversiegelung - 

Landschaft - Neustrukturierung des Landschaftsbildes mit Chancen zur 
Aufwertung • 

Kultur- und Sachgü-
ter 

- Beeinträchtigung von Kultur- und Sachgütern in der angren-
zenden historischen Ortslage • 

Wechselwirkungen - Verschiebung des Wechselverhältnisses vom Bezug Land-
schaft – Siedlung zu Siedlung - Siedlung • 

••• sehr erheblich •• erheblich • weniger erheblich - nicht erheblich 
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4.3  Beteiligung 

Das BauGB gibt verbindlich die 
Durchführung des Planungsab-
laufes für die Umweltprüfung vor 
(vgl. Kap. 1, Abb. 2). Es wird hervor-
gehoben, dass es sich um einen Pro-
zess handelt, in dem die Gemeinde 
die Planungshoheit inne hat, gleich-
zeitig aber eng mit den beteiligten 
Behörden zusammenarbeitet und die 
Öffentlichkeit informiert und beteiligt. 
Im Planverfahren ist die Beteiligung 
der Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange (§ 4 Abs. 1, 2) 
und der Öffentlichkeit (§ 3 Abs. 1, 2)  
zweistufig vorgeschrieben: 

• Frühzeitige Beteiligung 
§ 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1, 

• öffentliche Auslegung und Ein-
holen von Stellungnahmen 
zum Entwurf des Bauleitplans 
und zum Umweltbericht 
§ 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2. 

Beteiligung der Öffentlichkeit 
Die Beteiligung der Öffentlichkeit 
erfolgt zunächst frühzeitig, um über 
die allgemeinen Ziele und Zwecke 
der Planung zu unterrichten. Dabei 
sollen auch unterschiedliche Varian-
ten und die voraussichtlichen Aus-
wirkungen der Planung bekannt ge-
macht werden. In welcher Form die-
se Möglichkeit geboten wird, liegt im 
Ermessen der Gemeinden. 

Der Öffentlichkeit ist Gelegenheit zur 
Äußerung und Erörterung zu geben. 
Wie ihre Anregungen und umwelt-
bezogenen Stellungnahmen in der 
weiteren Planung berücksichtigt wur-
den, kann die Öffentlichkeit im zwei-
ten Beteiligungsschritt erfahren, 
wenn die Entwürfe der Bauleitpläne 
einschließlich der Begründung und 

damit auch des Umweltberichtes ei-
nen Monat öffentlich ausgelegt wer-
den. Zu der Auslegung gehören auch 
Informationen über die vorliegenden 
Arten von umweltbezogenen Infor-
mationen, ob also z.B. ein Land-
schaftsplan oder ein Schallimmis-
sionsplan vorliegt, der für die Um-
weltprüfung herangezogen wurde. 
Innerhalb der Frist von einem Monat, 
kann die Öffentlichkeit Stellungnah-
men abgeben, die von der Gemeinde 
geprüft werden. 

Das Ergebnis dieser Prüfung ist  den 
Einwendern gemäß § 3 Abs. 2 S. 4 
BauGB mitzuteilen. 

Beteiligung der Behörden und sonsti-
gen Träger öffentlicher Belange 
Die Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange deren Aufgaben-
bereiche von der Planung betroffen 
sein können, sollen sich frühzeitig 
über den erforderlichen Umfang und 
Detaillierungsgrad der Umweltprü-
fung äußern. Diese Hinweise helfen 
der Gemeinde festzulegen, in wel-
chem Ausmaß die Ermittlung der Be-
lange erfolgen muss, um die Abwä-
gung durchführen zu können. 

Liegt der Entwurf des Bauleitplans 
und des Umweltberichtes vor, wer-
den die Behörden und sonstigen Trä-
ger öffentlicher Belange, deren Auf-
gabenbereiche von der Planung be-
rührt werden, zur Stellungnahme 
aufgefordert. Dazu haben sie eben-
falls einen Monat Zeit. Dieser Zeit-
raum kann verlängert werden, wenn 
wichtige Gründe vorliegen. 

Es wird im Gesetz darauf hingewie-
sen, dass die Behörden und sonsti-
gen Träger öffentlicher Belange sich  
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Abwägung 

Das Gebot der Abwägung ist im BauGB bereits im § 1 Abs. 7 enthalten: „Bei der 
Aufstellung der Bauleitpläne sind die öffentlichen und privaten Belange unterein-
ander und gegeneinander gerecht abzuwägen“.  

Eine nicht abschließende Liste öffentlicher Belange enthält § 1 Abs. 6 BauGB, da-
zu zählen (Auswahl): 

• die Wohnbedürfnisse der Bevölkerung, 
• die sozialen und kulturellen Bedürfnisse der Bevölkerung, 
• die Belange der Baukultur, des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege, 
• die Belange der Wirtschaft, 
• die Belange des Umweltschutzes, einschließlich des Naturschutzes und der 

Landschaftspflege. 

Um zu einer Abwägungsentscheidung zu gelangen, sind prinzipiell drei Schritte 
erforderlich: 

• die Ermittlung der jeweils berührten Belange, 
• die Bewertung der jeweils berührten Belange, 
• die Gewichtung der berührten Belange untereinander. 

Die Gemeinde bzw. die Gemeindevertretung hat die Aufgabe, aufgrund einer 
sachgerechten Ermittlung und Bewertung zu einem Abwägungsergebnis zu ge-
langen, das in den textlichen und zeichnerischen Festsetzungen dokumentiert 
wird. Dabei ist ein Ausgleich zwischen den wesentlichen Belangen herbeizufüh-
ren. Das Vorziehen bestimmter und das Zurückstellen anderer Interessen erfolgt 
dabei nach dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz.  
Zum Erkennen berührter Belange ist die Mithilfe von Privaten sowie Behörden 
und sonstigen Trägern öffentlicher Belange erforderlich. 
Die Entscheidungsträger werden wesentlich von den Planern unterstützt, die das 
Abwägungsmaterial zusammenstellen und einer fachlichen Bewertung unter-
ziehen. Eine Sonderstellung nimmt die Entscheidung über die Zulässigkeit von 
Erhaltungszielen von Natura 2000 Gebieten ein, die strikt an materiellrechtliche 
Normen gebunden ist und den Abwägungsspielraum der Gemeinden erheblich 
einschränkt. In der Begründung werden die Ergebnisse fachlicher Bewertungen 
zusammengefasst.  
Für die Umweltbelange erfolgt dies im Rahmen der Umweltprüfung im Umwelt-
bericht. Die übrigen Belange sind im anderen Teil der Begründung zum Bauleit-
plan zu behandeln. Die intensive Beteiligung der Öffentlichkeit, der Behörden und 
sonstigen Träger öffentlicher Belange dient auch dazu, dass keine Belange ver-
nachlässigt oder vergessen werden.  
Jedoch können Interessen, die im Einzelfall geringwertig oder nicht schutzwürdig 
sind, in der Abwägung vernachlässigt werden. 
Ein grundsätzlicher Vorrang einzelner Belange besteht nicht. Die Umweltbelange 
nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 z.B. sind lediglich ergänzt worden um im Abwägungspro-
zess mit wirtschaftlichen und sozialen Interessen bestehen zu können. Allerdings 
gehören sie somit zu den Belangen, die bereits durch ihre Stellung und ausführli-
che Darstellung besonders hervorgehoben sind. Insoweit konkretisieren sie auch 
die allgemeinen Aufgaben und Ziele der Bauleitplanung und den Schutz und die 
Entwicklung der natürlichen Lebensgrundlagen nach § 1 Abs. 5. 
Bei der Gewichtung der betroffenen Belange hat die Gemeinde einen gewissen 
Spielraum, sie muss die Entscheidung aber stets sachgerecht begründen. 
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auf ihren Aufgabenbereich beschrän-
ken sollen. Diese Aufforderung macht 
deutlich, dass ein stringenter, zielfüh-
render Planungsprozess angestrebt 
wird, in dem alle erforderlichen Infor-
mationen zu berücksichtigen sind, der 
Gemeinde aber die Entscheidung über 
die Art der Berücksichtigung der ein-
gegangenen Stellungnahmen obliegt. 

Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung online 
 
Erstmalig ist die Beteiligung der Öffentlichkeit und der Behörden in Planungs-
verfahren ausdrücklich auch auf elektronischem Weg vorgesehen (§ 4 a Abs. 4 
BauGB). Damit wird eine moderne internetgestützte Kommunikation ermöglicht.  
Bislang vorliegende Erfahrungen aus Modellprojekten, in denen elektronische Be-
teiligungsverfahren angewandt wurden, zeigen, dass für ein erfolgreiches Ver-
fahren einige Voraussetzungen Beachtung finden sollten: 

• eindeutige und leicht zu erreichende Internetadresse, 
• übersichtliche Gestaltung der Seiten, die sich an den Bedürfnissen der Ad-

ressaten orientieren sollten, 
• verschiedene Kontaktmöglichkeiten anbieten, z.B. E-Mail, Telefon, Öff-

nungszeiten, Ansprechpartner; Anfragen zügig beantworten, 
• Vermeiden von unnötigen technischen Modulen („Plug-in“), einfache Zu-

gangsvoraussetzungen, 
• hohe Sicherheit gewährleisten, 
• Texte und Karten zum Drucken bzw. Speichern („download“) anbieten, 

dabei berücksichtigen, dass möglichst kleine Dateien geladen werden, um 
die Ladezeit zu reduzieren, 

• umfassende begleitende Informationskampagnen z.B. in der örtlichen 
Presse initiieren, aktuelle Informationen, Terminkalender u.a. aufeinander 
abstimmen. 

 

 

 
 
4.4 Abwägung 

Die Abwägungsentscheidung trifft 
die Gemeindevertretung unter Be-
rücksichtigung der unterschiedlichen 
Interessen und Belange. Die Umwelt-
belange sind im Umweltbericht doku-
mentiert und bewertet. Diese fachliche 
Bewertung unterliegt aber noch der 
Abwägungsentscheidung der Gemein-
de. 

 

 

Allerdings sind die Umweltbelange 
nicht einfach „wegzuwägen“ (vgl. 
KRAUTZBERGER, STÜER 2004, KUSCHNE-

RUS 2004, S. 131). Gehen nach Mei-
nung der Gemeindevertretung andere 
Belange vor, so sind diese präzise 
darzulegen und ihr Vorrang ist zu 
begründen. 



Umweltprüfung im Planungsprozess 

Leitfaden zur Durchführung der Umweltprüfung in Mecklenburg-Vorpommern 28

Das Abwägungsergebnis spiegelt sich 
in der Planung und der Begründung 
zur Planung wider. In der zusammen-
fassenden Erklärung gem. §§ 6 Abs. 5 
Satz 3 und 10 Abs. 4 BauGB ist über 
die Art und Weise zu informieren, wie 
die Umweltbelange und die Ergebnisse 
der Öffentlichkeits- und Behördenbe-
teiligung im Plan berücksichtigt wur-
den. 

Diejenigen, die eine Stellungnahme im 
Rahmen des Beteiligungsverfahrens 
abgegeben haben, sind darüber hin-
aus individuell zu informieren, wie ihre 
Stellungnahme berücksichtigt wurde. 
Nach Abschluss des Verfahrens ist in 
der zusammenfassenden Erklärung 
darzulegen, aus welchen Gründen der 
Plan nach Abwägung mit den geprüf-
ten Alternativen in der vorliegenden 
Form beschlossen wurde. 

Das BauGB ermöglicht jetzt auch aus-
drücklich die Nutzung von elek-
tronischen Informationstechnologien, 
also des Internets für die Öffentlich-
keits- und Behördenbeteiligung (§ 4 a 
Abs. 4). Dieses Medium darf aber nur 
ergänzend zu der herkömmlichen, 
ortsüblichen Form der Bekanntma-
chung und Beteiligung genutzt wer-
den. Für die Öffentlichkeit ist regel-
mäßig auch eine Auslegung einer ge-
druckten Fassung in ortsüblicher Wei-
se vorzusehen, den Behörden und 
sonstigen Trägern öffentlicher Belange 
ist auf Verlangen ebenfalls eine Druck-
fassung zur Verfügung zu stellen. 
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4.5 Umweltbericht 

Der im Zuge der Aufstellung des Bau-
leitplanes zu erstellende Umwelt-
bericht ist das zentrale Dokument, in 
dem die Ergebnisse der Umwelt-
prüfung dokumentiert werden. Der 
Umweltbericht wird Bestandteil der 
Begründung zum Bauleitplan und stellt 

 

die umweltrelevanten Belange für die 
Abwägung zusammen. 

Die Verpflichtung zur Aufstellung des 
Umweltberichtes ist im § 2 a for-
muliert, die Inhalte sind der Anlage 
zum § 2 Abs. 4 bzw. § 2 a BauGB zu 
entnehmen:  
 

Inhalt des Umweltberichtes (Anlage zu § 2 Abs. 4 und § 2 a) 
 

Der Umweltbericht besteht aus: 
 

1. einer Einleitung mit folgenden Angaben: 

a) Kurzdarstellung des Inhalts und der wichtigsten Ziele des Bauleitplans ein-
schließlich der Beschreibung der Festsetzungen des Plans mit Angaben über 
Standorte, Art und Umfang sowie Bedarf an Grund und Boden der geplanten 
Vorhaben, und 

b) Darstellung der in einschlägigen Fachgesetzen und Fachplänen festgelegten 
Ziele des Umweltschutzes, die für den Bauleitplan von Bedeutung sind und 
der Art, wie diese Ziele und die Umweltbelange bei der Aufstellung berück-
sichtigt wurden,  

2. einer Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen, die in 
der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 Satz 1 ermittelt wurden, mit An-
gaben der 

a) Bestandsaufnahme der einschlägigen Aspekte des derzeitigen Umwelt-
zustandes, einschließlich der Umweltmerkmale der Gebiete, die voraussicht-
lich erheblich beeinflusst werden, 

b) Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes bei Durchführung der 
Planung und bei Nichtdurchführung der Planung,  

c) geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich der 
nachteiligen Auswirkungen und 

d) in Betracht kommende anderweitige Planungsmöglichkeiten, wobei die Ziele 
der räumlichen Geltungsbereiche des Bauleitplans zu berücksichtigen sind,  

3. folgenden zusätzlichen Angaben: 

a) Beschreibung der wichtigsten Merkmale der verwendeten technischen Ver-
fahren bei der Umweltprüfung sowie Hinweis auf Schwierigkeiten, die bei der 
Zusammenstellung der Angaben aufgetreten sind, zum Beispiel technische 
Lücken oder fehlende Kenntnisse, 

b) Beschreibung der geplanten Maßnahmen zur Überwachung der erheblichen 
Auswirkungen der Durchführung des Bauleitplans auf die Umwelt und 

c) allgemein verständliche Zusammenfassung der erforderlichen Angaben nach 
dieser Anlage. 
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Die Anlage gibt verbindliche Vorgaben 
über die Mindestinhalte des Umwelt-
berichtes. Es ist sinnvoll, die dort vor-
gegebene Gliederung anzuwenden,  
da so sichergestellt ist, dass alle ge-
forderten Inhalte auch abgearbeitet 
werden. 
 

Der Umweltbericht gliedert sich dann 
in drei Teile: 
• die Einleitung, 
• die Beschreibung und Bewertung 

der Umweltauswirkungen, die in 
der Umweltprüfung ermittelt wur-
den und  

• zusätzliche Angaben. 
Im Umweltbericht sind auch die Er-
gebnisse der Eingriffsregelung und 
ggf. der FFH-Verträglichkeitsprüfung 
darzustellen. Notwendige Fachgutach-
ten, z.B. Immissionsprognosen, Ver-
kehrszählungen, aber auch Grünord-
nungspläne sollten dem Umweltbericht 
als Anhang beigefügt werden. Die we-
sentlichen Ergebnisse sind aber in den 
Umweltbericht zu integrieren.  

 
Zur Durchführung der Umweltprüfung 
in der Bauleitplanung soll weitgehend 
auf verfügbare Informationen zurück 
gegriffen werden. Ideal ist es, wenn 
ein aktueller Landschaftsplan oder 
Grünordnungsplan vorliegt. Land-
schaftspläne, die das gesamte Ge-
meindegebiet umfassen, sind zur Vor-
bereitung von Flächennutzungsplänen, 
Grünordnungspläne zur Vorbereitung 
von Bebauungsplänen aufzustellen 
(§ 13 LNatG M-V). 

Aktuelle Landschafts- oder Grünord-
nungspläne enthalten viele Informati-
onen in ausreichender Genauigkeit für 
die meisten der im BauGB aufgeführ-
ten Schutzgüter. Darüber hinaus sind 

wasserwirtschafliche Pläne, Immis-
sionsschutzpläne und weitere vor-
liegende Materialien auszuwerten, 
wenn dies nicht bereits durch den 
Landschaftsplan geschehen ist. 

Wenn ein kommunaler Land-
schaftsplan bzw. Grünordnungs-
plan nicht vorliegt, können wesent-
liche Informationen aus den Informa-
tionssystemen (LINFOS) des LUNG 
und den Landschaftsrahmenplänen 
entnommen werden.  

Allerdings sind diese aufgrund der 
Maßstabsebene weniger detaillierten 
Angaben nicht für alle Schutzgüter 
ausreichend. Eine Aktualisierung 
der Kartierung der Biotop- und 
Nutzungstypen nach der Kartieran-
leitung des LUNG wird in den meisten 
Fällen erforderlich sein. Die vorliegen-
den Daten aus der Kartierung der ge-
schützten Biotope sind in jedem Fall 
für die Bestandsaufnahme heranzu-
ziehen. Darüber hinaus sind bei Rele-
vanz Daten der Lebensraumtypen 
nach Anhang I und Tier- und Pflan-
zenarten gemäß Anhang II der FFH-
Richtlinie sowie Vogelarten des An-
hangs I und Art. 4 Abs. 2 EU-
Vogelschutz-Richtlinie zu berücksichti-
gen. Ebenfalls stehen in den Informa-
tionssystemen des LUNG Angaben 
zum Vorkommen ausgewählter 
Tierarten zur Verfügung, die für die 
Umweltprüfung verwendbar sind. 

Auch örtliche Naturschutzverbände 
haben oftmals aktuelle Kartierungen 
von Tierarten, die für die Umwelt-
prüfung herangezogen werden kön-
nen. 
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Umweltprüfung für die Landschaftsplanung 
 
Das im Zuge der Umsetzung der europäischen Richtlinie novellierte Gesetz über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) vom 25. Juni 2005 regelt im § 19 a die 
Durchführung der Strategischen Umweltprüfung bei Landschaftsplanungen. Werden 
Landschaftspläne aufgestellt oder geändert, sind sie einer Umweltprüfung zu unter-
ziehen. Die Landschaftsplanung als Fachplanung des Naturschutzes untersucht be-
reits die meisten Schutzgüter, die auch im Rahmen der Umweltprüfung relevant sind, 
so dass sie eine Sonderrolle einnimmt. Sie ist künftig  hinsichtlich der Wirkungen der 
vorgeschlagenen Maßnahmen und Erfordernisse auf die übrigen Schutzgüter zu prü-
fen, die nicht Gegenstand der Landschaftsplanung sind, die aber Gegenstand der 
Umweltprüfung im Rahmen der Bauleitplanung sind: 

• Bevölkerung und menschliche Gesundheit, 
• Kultur- und Sachgüter, 
• Wechselwirkungen in Bezug auf die erweiterten Schutzgüter. 

 
Die geprüften Inhalte der verschiedenen Ebenen der Landschaftsplanung sind dann 
zur Prüfung anderer Pläne und Programme, also auch für Bauleitpläne, heranzuzie-
hen. Damit stellt sie eine wesentliche Informations-, Ziel- und Arbeitsgrundlage für 
die Umweltprüfung in der Bauleitplanung dar.  
Da der Landschaftsplan den Fachbeitrag des Naturschutzes zum Flächennutzungs-
plan darstellt, soll er alle naturschutzrelevanten Fragestellungen beantworten, die im 
Rahmen der Flächennutzungsplanung zur Entscheidungsfindung erforderlich sind. Ein 
Umweltbericht wird auf Grundlage des Landschaftsplanes zum Bauleitplan erstellt. 
Neben der wichtigen Funktion als fachliche Grundlage für die Umweltprüfung erfüllt 
der Landschaftsplan darüber hinaus weiterhin alle Aufgaben, wie sie im Leitfaden 
„Kommunale Landschaftsplanung in Mecklenburg-Vorpommern“ dargestellt sind. 
Landschaftspläne, die selbst noch keiner Umweltprüfung unterzogen wurden, können 
trotzdem als Grundlage für die Prüfung der Bauleitpläne dienen, wenn sie hinrei-
chend aktuell sind.  
Die Prüfung der Umweltauswirkungen des Landschaftsplanes wird sich hauptsächlich 
auf die Begründung der naturschutzinternen Abwägung beziehen, da negative Aus-
wirkungen auf Natur und Landschaft von einem Naturschutzfachplan kaum zu erwar-
ten sind.  
Aufgrund der engen Verflechtung von Landschaftsplanung, Umweltprüfung und Bau-
leitplanung ist eine aufeinander abgestimmte bzw. gemeinsame Vorgehensweise bei 
der Erstellung der gemeindlichen Planung künftig von besonderer Bedeutung. 

 
Für die Betrachtung der Gebiete mit 
gemeinschaftlicher Bedeutung (FFH-
Gebiete) und der Europäischen Vogel-
schutzgebiete, die gemeinsam das Eu-
ropäische ökologische Netz „Natura 
2000“ bilden, sind stets die aktuellen 

Meldelisten (Stand: April 2005) oder 
soweit vorliegend die Management-
pläne heranzuziehen, die ebenfalls bei 
den Naturschutzbehörden erhältlich 
sind. Besteht die Aussicht, dass Natu-
ra 2000-Gebiete (FFH- und Vogel-
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schutzgebiete) von der Planung be-
troffen sind, so ist dringend zu emp-
fehlen, zunächst eine FFH - Verträg-
lichkeitsvorprüfung und ggf., wenn 
erhebliche Beeinträchtigungen der Er-
haltungsziele des/der Natura 2000 
Gebiete nicht ausgeschlossen werden 
können, eine FFH - Verträglich-
keitsprüfung nach § 35 i.V. mit § 

34 BNatSchG durchzuführen, da er-
hebliche Auswirkungen auf diese Ge-
biete zu einer Unzulässigkeit der Bau-
leitplanung führen können. Die Erlasse 
der Landesministerien aus den Jahren 
2002 (AmtsBl. M-V, S. 965) bzw. 
2005 (AmtsBl. M-V, S. 95) sind dabei 
anzuwenden. 

 

Eingriffsregelung im Umweltbericht 
 
Für die Anwendung der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung in der Bauleit-
planung ist der § 1 a Abs. 3 BauGB maßgeblich, der darauf verweist, dass Ver-
meidung und Ausgleich voraussichtlich erheblicher Beeinträchtigungen des Land-
schaftsbildes und des Naturhaushalts in der (bauleitplanerischen) Abwägung zu 
berücksichtigen sind. 

Da die im Umweltbericht dokumentierte Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB 
die umweltrelevanten Informationen für die Abwägung in der Bauleitplanung auf-
bereitet, sind auch die Ergebnisse der Eingriffsregelung, deren spezifische Anfor-
derungen nach wie vor zu erfüllen sind, im Umweltbericht zu dokumentieren. Für 
die Ermittlung des Ausgleichsbedarfes können die „Hinweise zur Eingriffsrege-
lung“ (LUNG 1999) zugrunde gelegt werden, da diese für die Verhältnisse in 
Mecklenburg-Vorpommern entwickelt wurden und die Anwendung in der Praxis 
die Beurteilung durch die zuständige Naturschutzbehörde erleichtert. 

4.5.1 Einleitung (Nr. 1 der Anlage) 

Bei der Darstellung des Inhalts und 
der wichtigsten Ziele der Bau-
leitplanung (Nr. 1 a der Anlage), die 
mit dem Bauleitplan erreicht werden 
sollen, kann auf den ersten Teil der 
Begründung zum Bauleitplan Bezug 
genommen werden. Dies ist zulässig, 
wenn die Beschreibung im ersten Teil 
der „übrigen“ Begründung den Anfor-
derungen der Anlage entspricht. 

Eine vollständige Wiederholung der 
Begründung ist  nicht angebracht, weil 
die Gesamtbegründung sonst unnötig 
überfrachtet wird. 

Konkrete Angaben, die für die Wir-
kung der Planung auf die Um-
weltbelange wichtig sind, sollten ggf. 
nochmals aufgeführt werden, z.B. 
Standorte, Art und Umfang sowie Be-
darf an Grund und Boden von geplan-
ten Vorhaben. 
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PRAXISBEISPIEL 
 
Beschreibung der Ziele eines Bauleitplans 

Die Gemeinde X plant die Ausweisung des Industrie- und Gewerbestandortes 
„Beispielfläche“. Der Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. -- befindet sich im 
Nordwesten der Gemeinde X an der Grenze zur Gemeinde Y. 
 

Es wird wie folgt begrenzt: 
- Im Westen durch Waldflächen der Gemeinde Y, 
- Im Norden und Osten durch landwirtschaftliche Nutzflächen, 
- Im Süden durch die Bundesautobahn. 
 

Der Bebauungsplan Nr. -- „Beispielfläche“ hat eine Größe von rd. -- ha. Er sieht 
im westlichen Teil die Ausweisung von Gewerbegebieten (gem. § 8 BauNVO) so-
wie im weitaus größeren östlichen Teil die Festsetzung als Industriegebiet 
(gem. § 9 BauNVO) vor. Die innere Erschließung erfolgt durch mehrere Erschlie-
ßungsstraßen, die nach Norden, Osten und Westen verlaufen. Sie binden im 
Westen an das Bebauungsplangebiet Nr. -- der Gemeinde Y an. 
 

Im Übergang zur Waldfläche ist die Ausweisung einer öffentlichen Grünfläche ge-
plant, auf der Ausgleichsmaßnahmen für das Baugebiet geplant sind. Weitere 
Flächen für Kompensationsmaßnahmen befinden sich außerhalb des Geltungsbe-
reiches des Bebauungsplans. 

Außerhalb werden zudem zwei Regenrückhaltebecken angeordnet, denen über 
offene Gräben im Bebauungsplangebiet Niederschlagswasser zugeleitet wird. 
 

Flächenbedarf 
 

Bauflächen  --- ha 
 Industriegebiet  --- ha 
 Gewerbegebiet  --- ha 
Verkehrsflächen  --- ha 
Regenrückhaltebecken  
und Gräben   --- ha 
Öffentliche Grünfläche  --- ha 
Wald  --- ha 
Gesamtfläche  --- ha 
 
Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. -- „Beispielfläche“ ent-
spricht der Darstellung im Flächennutzungsplan. Damit wird dem Entwicklungs-
gebot gemäß § 8 BauGB Rechnung getragen.  

 
 

Die einschlägigen Ziele der Fach-
gesetze (Nr. 1 b der Anlage), bei-
spielsweise § 1 BNatSchG, aber auch 

Verordnungen und Satzungen, müs-
sen nicht wörtlich, sondern können in 
Form eines Verweises auf die Fund-
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stelle wiedergegeben werden. Verwal-
tungsvorschriften (z.B. TA Lärm) und 
Regelwerke der Technik (z.B. DIN) 
sind keine Fachgesetze. 

Zielvorgaben aus Fachplänen 
(noch: Nr. 1 b der Anlage), das sind 
z.B. Landschaftsprogramm und Land-
schaftsrahmenpläne, aber auch Raum-
ordnungspläne, die das Plangebiet di-
rekt betreffen, sollten kurz zitiert wer-
den, da sie Hinweise geben auf die 
naturschutzfachliche Bedeutung und 
Qualität der Schutzgüter des Plan-
gebietes. Bei Betroffenheit von Natura 
2000 – Gebieten sind auch Schutz-
zweck und Erhaltungsziele der FFH- 
und Vogelschutzgebiete darzustellen. 
Diese fachplanerischen Vorgaben sind 
nicht nur aufzuführen, sondern es ist 
auch darzulegen, wie sie im Rahmen 
der gemeindlichen Planungen be-
rücksichtigt werden. 

4.5.2 Beschreibung und Bewer-
tung der Umweltauswirkungen 
(Nr. 2 a der Anlage) 

Dieser zweite Abschnitt bildet den 
Hauptteil des Umweltberichtes, in dem 
der derzeitige Umweltzustand (Nr. 2 a 
der Anlage) anhand der in der nicht 
abschließenden Liste in § 1 Abs. 6 Nr. 
7 BauGB aufgeführten Belange des 
Umweltschutzes (Schutzgüter) und 
der Angaben zum Bodenschutz und 
zur Eingriffsregelung in § 1 a BauGB 
darzustellen ist. Eine Trennung zwi-
schen der Ermittlung und Beschrei-
bung (Bestandsaufnahme) und der 
Bewertung ist fachlich erforderlich und 
sollte auch aus Gründen der Nachvoll-
ziehbarkeit kenntlich gemacht werden. 

Der gegenwärtige Umweltzustand 
muss nicht nur beschrieben, sondern 
auch fachlich bewertet werden, eine 

Aussage über die erheblichen Auswir-
kungen der Planung kann sonst nicht 
fundiert getroffen werden. Die Bewer-
tung orientiert sich dabei an Umwelt-
zielen, die in Gesetzen oder Plänen 
vorgegeben und die für die jeweilige 
Planungsebene relevant sind. Die Er-
haltung der biologischen Vielfalt etwa 
ist ein Ziel, zu dem auf der Ebene der 
Bauleitplanung durch den Erhalt von 
Lebensräumen und Artenvorkommen 
beigetragen werden kann. Wichtigste 
Instrumente auf europäischer Ebene 
zum Erhalt der biologischen Vielfalt 
sind die FFH- und Vogelschutz-
Richtlinie. 

Zur Beurteilung des Grades der Um-
weltauswirkungen der Planungen ist 
von der voraussichtlichen Beein-
trächtigungsintensität (Eingriffsschwe-
re) einerseits und der Empfindlichkeit 
der Schutzgüter andererseits (Aus-
gangsbedingungen von Natur und 
Landschaft) auszugehen (vgl. Kap. 
4.2). 

Zur Einschätzung der Empfindlichkeit 
der Schutzgüter lassen sich z.B. fol-
gende Informationen nutzen: 

Für Tier- und Pflanzenarten sowie 
für Lebensräume liegen „Rote-
Listen“ vor, die als Bewertungsmaß-
stab Verwendung finden sollten. Auch 
die „Hinweise zur Eingriffsregelung„ 
und die gutachtlichen Landschaftspla-
nungen enthalten Informationen, die 
für die Beurteilung der Empfindlichkeit 
herangezogen werden können. Wei-
terhin sind die Notierungen in den An-
hängen der FFH-Richtlinie sowie 
der Vogelschutzrichtlinie zu berück-
sichtigen. Für Lebensräume sind auch 
nationale Schutzkategorien als Bewer-
tungskategorien heranzuziehen. 
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Umweltbelange, die in der Umweltprüfung nach BauGB zu berücksichti-
gen sind  
 

§ 1 Abs. 6 Nr. 7 
a) Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, Boden, Wasser, Luft, Klima und das 

Wirkungsgefüge zwischen ihnen sowie die Landschaft und die biologische 
Vielfalt 

b) Erhaltungsziele und Schutzzweck der FFH- und Vogelschutzgebiete 
c) Umweltbezogene Auswirkungen auf den Menschen und seine Gesundheit 

sowie die Bevölkerung insgesamt 
d) Umweltbezogene Auswirkungen auf Kulturgüter und sonstige Sachgüter 
e) Vermeidung von Emissionen und sachgerechter Umgang mit Abfällen und 

Abwässern 
f) Nutzung erneuerbarer Energien sowie sparsame und effiziente Nutzung 

von Energie 
g) Darstellung von Landschaftsplänen und sonstigen Plänen (insb. nach Was-

ser-, Abfall-, und Immissionsschutzrecht) 
h) Erhaltung bestmöglicher Luftqualität in Gebieten mit Immissions-

grenzwerten, die nach europarechtlichen Vorgaben durch Rechtsver-
ordnung verbindlich festgelegt sind 

i) Die Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Belangen des Umwelt-
schutzes nach den Buchstaben a), c), und d). 

 

§ 1 a 
- Bodenschutzklausel nach § 1 a Abs. 2 Satz 1 (einschließlich Vorrang von 

Flächenrecycling, Nachverdichtung und anderen Maßnahmen zur Innenent-
wicklung, Begrenzung der Bodenversiegelung auf das notwendige Maß) 

- Umwidmungssperrklausel des § 1 a Abs. 2 Satz 2 
- Berücksichtigung von Vermeidung und Ausgleich nach der Eingriffs-

regelung gem. § 1 a Abs. 3 
- Berücksichtigung der Vorgaben der Verträglichkeitsprüfung bei Beeinträch-

tigungen von FFH- und Vogelschutzgebieten gem. § 1 a Abs. 4 
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So sind die nach § 20 LNatG M-V 
geschützten Biotope von besonde-
rer Bedeutung. Ihre Zerstörung und 
erhebliche Beeinträchtigung ist unter-
sagt. Die Zulassung einer Ausnahme 
im Einzelfall unterliegt nicht der ge-
meindlichen Abwägung sondern ist bei 
der unteren Naturschutzbehörde in ei-
nem gesonderten Verfahren zu bean-
tragen (vgl. Kap. 4.4). 

Weiterhin sind nach § 21 LNatG M-V 
Gebiete, die durch Gesetz: 

• Nationalparke, 
• Biosphärenreservate  

oder durch Rechtsverordnung: 
• Naturschutzgebiet, 
• Landschaftsschutzgebiet, 
• Naturpark, 
• Naturdenkmal, 
• Geschützter Landschaftsbe-

standteil  
unter Schutz gestellt oder als solche 
Schutzgebiete und –objekte übergelei-
tet (vgl. § 75 LNatG M-V) sind, grund-
sätzlich als besonders wertvoll bzw. 
wertvoll zu beurteilen. 

Anwendbare Schutzkategorien und 
Bewertungsmaßstäbe gibt es auch für 
die abiotischen Schutzgüter (vgl. An-
hang 5.2). Für den Komplex Boden 
gelten für Geotope, die im § 20 LNatG 
M-V genannt sind, die gleichen Bedin-
gungen wie für geschützte Biotope. 
Weitere Hinweise auf die Empfindlich-
keit bzw. Schutzwürdigkeit von Böden 
sind z.B. im LINFOS bzw. im Gutacht-
lichen Landschaftsprogramm und in 
den Gutachtlichen Landschaftsrah-
menplänen enthalten. Grundlage für 
die Bewertung des Wasserhaus-
haltes sind ausgewiesene (Trink-) 
Wasserschutzgebiete sowie die Ergeb-
nisse der Güteüberwachung der Fließ-

gewässer (LUNG M-V 2002 a) bzw. 
des Seenprojektes Mecklenburg-Vor-
pommern. 

Die Ausprägungen von Klima und 
Luft sind vor allem durch über-
regionale bis globale Parameter ge-
steuert, allerdings können sie lokal 
durch das Relief, die Vegetation, den 
Boden und den Wasserhaushalt beein-
flusst werden. Grundlagen zur Bewer-
tung von Klima und Luftgüte sind von 
den Stationen des Deutschen Wetter-
dienstes (DWD) zu erhalten bzw. den 
regelmäßig erscheinenden Luftgütebe-
richten (LUNG M-V 2002 b) zu ent-
nehmen. 

Die Landschaft als Gegenstand der 
Umweltprüfung ist im Vergleich zu den 
bisher vorgestellten Themenbereichen 
vor allem im überregionalen Zusam-
menhang zu bewerten. Maßstäbe und 
Kategorien finden sich z.B. im Gut-
achtlichen Landschaftsprogramm (UM-
WELTMINISTERIUM M-V 2003), in dem 
unzerschnittene landschaftliche Frei-
räume anhand der Flächengröße und 
Verkehrsintensität kategorisiert wer-
den sowie Flächen mit Bedeutung für 
den überregionalen Biotopverbund 
dargestellt sind. Große, unzerschnit-
tene Gebiete bieten in der Regel Le-
bensraum für wertvolle Pflanzen und 
vor allem Tiere mit großen Gebietsan-
sprüchen.  

Das Landschaftsbild ist in diesen 
Räumen in der Regel ungestört und 
deshalb eher positiv zu bewerten. Al-
lerdings spielen lokale Faktoren eine 
bedeutende Rolle für die Qualität des 
Landschafsbildes, so dass für eine 
Bewertung für die Zwecke der Um-
weltprüfung in der Bauleitplanung auf 
örtlicher Ebene konkretisiert werden 
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muss. Eine landesweite Bewertung 
des Landschaftsbildes liegt im LINFOS 
vor, auf die zurückgegriffen werden 
kann. 

Kultur- und Sachgüter sind beson-
dere Gebäude, Gebäudeteile, gärtneri-
sche oder bauliche Anlagen sowie an-
dere von Menschen geschaffene Anla-
gen, die aufgrund ihres Alters oder 
sonstiger Merkmale besonders prä-
gend sind. Handelt es sich um Denk-
male, so sind sie in Denkmallisten ein-
zutragen, die bei den unteren Denk-
malschutzbehörden getrennt nach Bo-
dendenkmalen, Baudenkmalen und 
beweglichen Denkmalen geführt wer-
den. Der Schutz des Denkmalschutz-
gesetzes hängt aber nicht davon ab, 
dass die Denkmale in die Denkmalliste 
eingetragen sind. Diese geben auch 
Auskunft über das Vorhandensein und 
die Bedeutung von Denkmalen, ar-
chäologischen Interessensgebieten 
und Aspekten der historischen Kultur-
landschaft. Generell sind u.a. folgende 
Punkte für die Bewertung von Kultur-
gütern zu berücksichtigen (vgl. JESSEL 

& TOBIAS 2002): 

• Schutzstatus, 
• Seltenheit, 
• Erhaltungszustand, 
• Regionalspezifik/ 

Eigenartbedeutung, 
• Alter. 

Sachgüter können darüber hinaus 
auch wirtschaftlich genutzte bauliche 
Anlagen oder Ressourcen sein, z.B. 
besonders ertragreiche landwirtschaft-
liche Böden (SCHRÖDTER et al. 2004, 
S. 46). 

Zu den Umweltauswirkungen eines 
Vorhabens gehören nicht nur die un-
mittelbaren Auswirkungen auf die ein-

zelnen Schutzgüter, sondern auch die 
mittelbaren Auswirkungen, die sich 
aufgrund der Wechselbeziehungen 
zwischen den Schutzgütern ergeben 
können. Wechselwirkungen können 
zwischen den Schutzgütern direkt, 
durch Verlagerungseffekte (indirekte 
Wechselwirkung) oder aufgrund kom-
plexer Wirkungszusammenhänge auf-
treten. Für die Bearbeitung der 
Wechselwirkungen kann an dieser 
Stelle nur auf hilfreiche Literatur ver-
wiesen werden, z.B. RASSMUS et al. 
2001, MINISTERIUM FÜR UMWELT UND NA-

TUR DES LANDES SCHLESWIG-HOLSTEIN 

1994,  BALLA, ST., MÜLLER-PFANN-
ENSTIEL, K. 1997, PETERS, H.-J. 1997. 

4.5.3  Prognose über die Entwick-
lung des Umweltzustandes 
(Nr. 2 b der Anlage) 

Prognosen in der Bauleitplanung müs-
sen den fachwissenschaftlichen Anfor-
derungen genügen. Ob die Vorhersage 
eintrifft, ist dabei nicht aus-
schlaggebend für die Rechtssicherheit 
der Planung (KUSCHNERUS 2004). Vor 
allem im Bereich des Immisions-
schutzrechtes ist die Anwendung von 
Prognoseverfahren bereits etabliert, 
z.B. in Schallimmissionsgutachten. 

Die Prognose über die Entwicklung des 
Umweltzustandes ist sowohl für den 
Fall der Durchführung als auch für den 
Fall der Nichtdurchführung der Plan-
ung durchzuführen (vgl. Beispiele 
S. 38/39). 

Für die Prognose der zu erwarten-
den Auswirkungen auf den Umweltzu-
stand bei Durchführung der Pla-
nung sind die Darstellungen und Fest-
setzungen im Flächennutzungsplan 
bzw. im Bebauungsplan Ausgangs-
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punkt der Betrachtung (vgl. Anhang 
5.2 und 5.3). Sowohl im Bebauungs-
plan als auch im Flächennutzungsplan 
können Art und Maß der baulichen 
Nutzung festgelegt werden (siehe § 5 
Abs. 2 Nr. 1 und § 9 Abs. 1 Nr. 1 
BauGB). Gemäß § 5 Abs. 1 S. 1 
BauGB ist im Flächennutzungsplan die 
Art der Bodennutzung in den Grund-
zügen darzustellen. Gemäß § 9 Abs. 1 
BauGB enthält der Bebauungsplan  

 

Festsetzungen für die städtebauliche 
Ordnung. Während im Flächennut-
zungsplan flächendeckend für das ge-
samte Gemeindegebiet die Art der Bo-
dennutzung dargestellt wird, enthält 
der Bebauungsplan rechtsverbindliche 
Festsetzungen der städtebaulichen 
Ordnung für Teilflächen der Gemein-
de. Diese sind bereits aufgrund des 
Darstellungsmaßstabs detaillierter als 
die Inhalte des Flächennutzungsplans. 

 

 

PRAXISBEISPIEL 

Entwicklung des Umweltzustandes bei Durchführung der Planung 

Mit der Realisierung des Bebauungsplanes ist folgende Entwicklung vorherseh-
bar: 

• Es verbleiben erhebliche und nachhaltige Beeinträchtigungen des Naturhaus-
halts und des Landschaftsbilds, insbesondere durch großflächige Versiegelun-
gen; 

• Zunahme des Verkehrsaufkommens in Verbindung mit erhöhten Schadstoff- 
und Lärmbelastungen. 

Schutzgut   Umweltauswirkungen 
Boden  Irreversibler Verlust unversiegelter Fläche 
Wasser   keine 
Klima/Luft Verlust einer für die Kaltluftentstehung bedeutsamen 

Fläche, Veränderungen des Mikroklimas durch große 
Versiegelungen 

Arten/Biotope  keine 
Landschaftsbild  keine 
Mensch   keine 
Kultur- und Sachgüter keine 
 
Kommentar: Dieses Beispiel beinhaltet einige Ungereimtheiten: wenn erhebli-
che und nachhaltige Beeinträchtigungen durch großflächige Versiegelungen 
verbleiben, ist nicht nachzuvollziehen, warum dies keine Umweltauswirkungen 
auf die Schutzgüter „Arten und Biotope“ und „Landschaftsbild“ haben sollte! 
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Bebauungspläne sind aus dem Flä-
chennutzungsplan zu entwickeln, d.h. 
die Festsetzungen müssen den Grund-
zügen der Planung, wie sie der Flä-
chennutzungsplan festlegt, entspre-
chen.  Eine Übersicht über die Dar-
stellungs- und Festsetzungsmöglich-
keiten in der Bauleitplanung und po-
tenzielle Auswirkungen enthält der 
Anhang. 

Auswirkungen, die direkt aus der 
Durchführung der Planung resultieren 
können, sind z.B. die Versiegelung des 
Bodens und damit die Zerstörung sei-
ner Funktionen im Naturhaushalt, die 
Beseitigung von Biotopen, die Ver-
änderung des Wasserhaushaltes oder 
der klimatischen Verhältnisse. Das 
Ausmaß möglicher Beeinträchtigungen 
ist auf der Ebene des Flächennutz-
ungsplanes nicht so detailliert zu er-
fassen, wie auf der Ebene des Bebau-
ungsplanes. 

Bei Nichtdurchführung des ge-
planten Vorhabens entwickeln sich 
Natur und Landschaft entsprechend 
den standörtlichen Voraussetzungen 
und derzeit herrschenden Einflüssen. 
Prognosen können etwa voraussagen, 
dass eine ungenutzte Wiese künftig 
verbuschen und sich möglicherweise 
langfristig zu einem Wald entwickeln 
wird. Die Prognose der Nichtdurchfüh-
rung kann sowohl positive wie negati-
ve Tendenzen beinhalten, sie basiert 
häufig auf vagen Informationen. 

Weitergehende Prognosen setzen ei-
nen bedeutenden Aufwand an Daten-
beschaffung und die Konzeption eines 
Prognosemodells voraus. Dies kann im 
Rahmen der Umweltprüfung nicht ge-
fordert sein, so dass eine ungefähre 
Prognose der wahrscheinlichen Ent-
wicklung, in der Art, wie sie oben be-
schrieben wurde, in aller Regel aus-
reichend sein wird. 

 

PRAXISBEISPIEL 

Entwicklung des Umweltzustandes bei Nichtdurchführung der Planung 
(„Nullvariante“) 

Wird der Bebauungsplan nicht durchgeführt, so ist folgende Entwicklung abseh-
bar: 

• Weiterhin intensive landwirtschaftliche Nutzung des Plangebiets, 
• Erhalt der Wanderungsbeziehungen  der Amphibien zwischen der Waldfläche 

und umgebenden Kleingewässern, 
• langfristige Erhaltung der nachgewiesenen wertgebenden Arten und Lebens-

gemeinschaften und damit des naturschutz-fachlichen Wertes der einzelnen 
Biotope und des Untersuchungsgebietes, 

• Möglichkeit des zeitweisen oder dauerhaften Verschwindens von Arten mit 
kleinen Beständen aus dem Gebiet, jedoch auch Einwanderung neuer Arten. 
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4.5.4  Geplante Maßnahmen zur 
Vermeidung, Verringerung und 
zum Ausgleich der nachteiligen 
Auswirkungen (Nr. 2 c der Anlage) 

Maßnahmen zur Vermeidung, Ver-
ringerung und zum Ausgleich nach-
teiliger Auswirkungen auf die Umwelt 
beziehen sich vor allem auf die im 
Rahmen der Eingriffsregelung er-
mittelten notwendigen Schritte. 

Im Umweltbericht wird aufgezeigt und 
begründet, in welcher Weise nach-
teilige Umweltauswirkungen ver-
mieden, verringert oder ausgeglichen 
werden. Dies betrifft grundsätzliche 
Entscheidungen (z.B. die Standort-
wahl) sowie die zeichnerischen und 
textlichen Festsetzungen. 

Auf der Ebene des Flächennut-
zungsplans können z.B. „Flächen für 
Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege 
und zur Entwicklung von Boden, Natur 
und Landschaft“ (§ 5 Abs. 2 Nr. 10) 
dargestellt werden. Auch kann es 
sinnvoll sein, im Flächennutzungsplan 
die Voraussetzungen für einen Kom-
pensationsflächenpool zu schaffen 
(§§ 1 a, 200 a BauGB). 

Im Bebauungsplan können z.B. wei-
tergehend „Grünflächen“ (§ 9 Abs. 1 
Nr. 15), „Flächen oder Maßnahmen 
zum Schutz, zur Pflege und zur Ent-
wicklung von Boden, Natur und Land-
schaft“ (§ 9 Abs. 1 Nr. 20) und „Flä-
chen für das Anpflanzen von Bäumen, 
Sträuchern und sonstigen Bepflanz-
ungen“ (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a) festge-
setzt werden. Ggf. können auch Ge-
biete für die Nutzung alternativer E-
nergien als Maßnahmen zur Ver-
ringerung von Emissionen angesehen 
werden (§ 9 Abs. 1 Nr. 23). 

Die Beschreibung und Bewertung der 
geplanten Maßnahmen zur Ver-
meidung, Verringerung und zum Aus-
gleich sollten im Umweltbericht mög-
lichst exakt erfolgen, da sie auch im 
Rahmen der Überwachung nach § 4 c 
eine wichtige Rolle spielen können. 

4.5.5  Anderweitige Planungsmög-
lichkeiten (Nr. 2 d der Anlage) 

Die Darstellung und Bewertung ander-
weitiger Planungsmöglichkeiten be-
schränkt sich auf plankonforme Alter-
nativen. Das sind solche Möglich-
keiten, die den beabsichtigten Pla-
nungszielen entsprechen. 

Im Fall der vorbereitenden Bauleit-
planung (Flächennutzungsplan) sind 
z.B. die Standortalternativen für die 
Ausweisung von Flächenkategorien zu 
ermitteln und zu bewerten. Dabei sind 
allerdings nur solche Standorte in die 
Überlegungen einzubeziehen, die ge-
nerell für die jeweilige Kategorie ge-
eignet sind. 

Aufgrund der „Abschichtung“ und der 
Vorgabe, dass nur zu prüfen ist, was 
„angemessenerweise verlangt werden 
kann“, ist eine Standortprüfung auf 
der Ebene der verbindlichen Bauleit-
planung nicht erforderlich, wenn ein 
Flächennutzungsplan, der einer Um-
weltprüfung unterzogen wurde, vor-
liegt. Andernfalls muss eine Standort-
alternativenprüfung auf der Ebene der 
verbindlichen Bauleitplanung erfolgen. 

Innerhalb des Geltungsbereiches bzw. 
der näheren Umgebung des Bebau-
ungsplans geht es um die Prüfung von 
Varianten zur Erreichung der Pla-
nungsziele, etwa um die Anordnung 
von Baukörpern, die Größe der über-
baubaren Grundstücksfläche, Erschlie-
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ßungsalternativen oder vergleichbare 
Fragen, soweit diese durch den Be-
bauungsplan festzulegen sind. 

 
 
 

 

PRAXISBEISPIEL 
 
Anderweitige Planungsmöglichkeiten 
 

Hierbei handelt es sich um anderweitige Planungsmöglichkeiten unter Berück-
sichtigung der Ziele und des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplanes. 
Der gewählte Standort und die Größenordnung wurden im Rahmen einer Mach-
barkeitsstudie über potentielle Standorte für großflächige Industrieansiedlungen 
in Mecklenburg-Vorpommern als geeigneter Standort herausgearbeitet. Mit der 
Ausweisung des Gewerbe- und Industriestandorts „Beispielfläche“ wird die An-
siedlung von großen Industrieunternehmen möglich, was positive wirtschaftliche 
Impulse für die gesamte Region mit sich bringt. Durch Umsetzung des Bebau-
ungsplans werden die Voraussetzungen für die Entwicklung eines attraktiven 
Gewerbestandorts mit sehr guter infrastruktureller Anbindung in einer wirtschaft-
lich unterentwickelten Region Mecklenburg-Vorpommerns geschaffen. 
Im Rahmen der Zielstellung sind somit keine anderweitigen Planungsalternativen 
möglich.   
 
Kommentar: Dieses Beispiel verweist auf die Abschichtung, hier in Form einer 
„Machbarkeitsstudie“. Insofern ist eine grundsätzliche Standortdiskussion zwar 
nicht erforderlich, wohl aber sind Alternativen innerhalb des Plangebietes mög-
lich, in dem z.B. Lage und Form der Bauflächen geprüft werden! 

4.5.6  Verfahren und Schwierigkei-
ten bei der Zusammenstellung der 
Unterlagen (Nr. 3 a der Anlage) 

Der Begriff „technische Verfahren“ ist 
nicht gleichbedeutend mit dem glei-
chen Terminus in der UVP, da im 
Rahmen der Bauleitplanung keine ein-
zelfallbezogenen Zulassungsverfahren 
durchgeführt und auch keine techni-
schen Produktionsverfahren geneh-
migt werden. Vielmehr ist insgesamt 
das methodische Vorgehen zu erläu-
tern. Auf fehlende gesetzliche Bewer-
tungsmaßstäbe, unzureichende Infor-
mationsgrundlagen, unzuverlässige 
Prognosemethoden und ggf. auf unzu-
reichende Zusammenarbeit mit den 

zuständigen Behörden ist hinzuwei-
sen. Eine genaue Erläuterung der 
Schwierigkeiten ist nicht erforderlich, 
sie sollten aber nachvollziehbar darge-
stellt sein. 
 
4.5.7  Beschreibung geplanter 
Maßnahmen zur Überwachung 
(„Monitoring“) (Nr. 3 b der Anlage) 
 
Die Beschreibung der geplanten Maß-
nahmen zur Überwachung gehört zu 
den wirklichen Neuerungen des 
BauGB. Sie sind zwingend im Umwelt-
bericht aufzuführen. 

Die Gemeinden sind für die Überwa-
chung zuständig, die Behörden unter-
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richten diese, wenn nach ihnen vorlie-
genden Erkenntnissen die Durchfüh-
rung des Bauleitplans erhebliche, ins-
besondere unvorhergesehene nachtei-
lige Auswirkungen auf die Umwelt hat 
(§ 4 Abs. 3 BauGB). 

Die Überwachung der erheblichen Um-
weltauswirkungen dient dazu, früh-
zeitig festzustellen, ob nicht vorher-
gesehene erhebliche negative 
Auswirkungen aus der Durchfüh- 
 

rung der Bauleitpläne resultieren. Die 
Überwachung ist Aufgabe der Ge-
meinden. Ein Konzept zur Durch-
führung dieser neuen Aufgabe ist im 
Umweltbericht zu beschreiben. Die 
Behörden sollen die Kommunen in-
formieren, wenn ihnen negative Aus-
wirkungen bekannt werden, die auf 
die Durchführung von Bauleitplänen 
zurückzuführen sind. 
 

PRAXISBEISPIEL 

 

 Maßnahmen zur Überwachung der Umweltauswirkungen 

Überprüfung Zeitpunkt Zuständigkeit Art der 
Durchführung 

Sind die im Bebau-
ungsplan festgesetzten 
Anpflanzungen und Ein-
grünungsmaßnahmen in-
nerhalb der in der Bauge-
nehmigung festgesetzten 
Fristen durchgeführt wor-
den? 

gemäß Festsetzun-
gen in der Bauge-
nehmigung 

Gemeinde X  Begehung/  

Dokumentation 

Wurden die Amphibienleit-
einrichtungen installiert 
und sind diese wirksam? 

jährlich während 
Wanderungszeit-
raum (März/April) 

Gemeinde X  Begehung/  

Dokumentation 

Wurden als zu erhalten 
festgesetzte Biotopstruktu-
ren und benachbarte 
Grünflächen unerwartet als 
Folge der Gebietsnutzung 
beeinträchtigt? 

bis Abschluss aller 
Baumaßnahmen, 
danach 5-jährig 

Gemeinde X  Begehung/  

Dokumentation 

Gab es unerwartete Kon-
flikte zwischen der ge-
werblichen Nutzung und 
benachbarten Nutzungen 
(z.B. Lärm- und Geruchs-
belästigungen)? 

auf Veranlassung Gemeinde X  Begehung/  

Dokumentation 

Die Ergebnisse der Überprüfungen sind in der Verfahrensakte zu dokumentieren. 

Kommentar: Das Beispiel macht deutlich, dass es sinnvoll ist, in die Maßnahmen zur 
Überwachung auch die Umsetzungs- und Erfolgskontrollen von Kompensa-
tionsmaßnahmen einzubinden. Es ist durchaus denkbar, dass die Gemeinde z.B. bei der 
Kontrolle der Amphibienleiteinrichtung Unterstützung von den zuständigen Behörden o-
der auch Naturschutzverbänden erhält. „Auf Veranlassung“ wird die Gemeinde tätig, 
wenn z.B. Anwohner sich über Lärm- oder Geruchsbelästigungen beschweren. 
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Die Überwachung ist kein Verfah-
ren zur kontinuierlichen Umwelt-
beobachtung, vielmehr geht es 
darum, frühzeitig aus der Durchfüh-
rung der Bauleitpläne resultierende 
erhebliche, unvorhergesehene 
Folgen zu erkennen und ggf. Abhilfe 
schaffen zu können. 

Im Konzept zur Überwachung sollte 
festgelegt werden: 

• Wer ist verantwortlich und 
wer kann zur Überwachung 
beitragen? Welche Fachab-
teilung in der Gemeindever-
waltung ist zuständig, welche 
Behörde hat verwertbare In-
formationen aus eigenen Über-
wachungsprogrammen oder 
können ggf. die (Naturschutz-) 
Vereine oder Verbände im 
Rahmen ihren ehrenamtlichen 
Tätigkeit eingebunden werden, 
z.B. durch Übernahme von 
Aufwandsentschädigungen 
durch den Vorhabenträger. 

• Was wird überwacht? Im 
Umweltbericht wird festgelegt, 
was überwacht werden soll, 
z.B. wenn bekannt ist, dass 
aufgrund unzureichender In-
formationen für bestimmte 
Schutzgüter Prognoseunsicher-
heiten bestehen oder wenn 
besonders sensible Bereiche 
gefährdet sein könnten. Da der 
Vorhabenträger oder die Ge-
meinde den Erfolg der im Plan 
vorgesehenen Ausgleichsmaß-
nahmen sicher zu stellen hat, 
wird empfohlen, die Erfolgs-
kontrolle dieser Maßnahmen in 
das Monitoring zu integrieren. 
Es ist erforderlich, Zeitpunkte, 

Verantwortlichkeiten, Inhalte, 
Methoden und Kriterien der 
Überwachung, an denen der 
Erfolg messbar ist, festzule-
gen. 

• Wie wird die Überwachung 
durchgeführt? In Abstim-
mung mit behördlichen Über-
wachungsprogrammen und 
verfügbaren Informations-
quellen, durch Begehung und 
ggf. fotografische Dokumenta-
tion des Plangebiets und wenn 
erforderlich durch zusätzliche 
Kartierungen (z.B. Fauna) oder 
Messungen (z.B. Pegel, Ver-
kehrsströme). 

• Wann wird überwacht? Mit 
Beginn der Durchführung der 
Planung, wenn noch Möglich-
keiten zur Korrektur gegeben 
sind oder nach Abschluss der 
Umsetzung, da erst dann der 
gesamte Umfang der Aus-
wirkungen erkennbar wird. Ob 
nur einmal, zu bestimmten 
Zeitpunkten oder in regel-
mäßigen Abständen Über-
wachungsmaßnahmen durch-
geführt werden, ist maßgeblich 
davon abhängig, was Gegen-
stand der Überwachung ist und 
wie das Monitoring durchge-
führt werden soll. 

Generell ist die Frage, ob eine Aus-
wirkung erheblich ist, abhängig von 
der Art des Planvorhabens, der Qua-
lität der betroffenen Schutzgüter 
und vom Ausmaß der Wirkung 
aufgrund der Durchführung der Pla-
nung. 
Die Auswirkungen eines kleinen all-
gemeinen Wohngebietes werden sich 
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grundsätzlich von denen eines Ge-
werbe- oder Industriestandortes un-
terscheiden, aber auch Sondergebie-
te für ein Krankenhaus oder Alten-
heim haben spezifische Eigenschaf-
ten, erst recht ein Sondergebiet für 
Windkraftanlagen. Ebenso gibt es die 
Möglichkeit reine Ausgleichsflächen-
Bebauungspläne aufzustellen oder 
Bauleitpläne aufzuheben. Für die un-
terschiedlichen Möglichkeiten sind im 
Einzelfall zielführende Überwa-
chungskonzepte zu entwickeln. 

Der Umweltzustand wird im Rahmen 
der Umweltprüfung bewertet (Kap. 
4.5.2), ob die Wirkung der Durchfüh-
rung der Planung erheblich ist, wird 
grundsätzlich im Einzelfall zu ent-
scheiden sein. Im Rahmen dieses 
Leitfadens werden aber Hinweise ge-
geben, die als Orientierung dienen 
können (s. Anhang). 

Absehbare Auswirkungen („Prog-
nose“, Kap. 4.5.3) der Planung soll-
ten bereits während der Planaufstel-
lung berücksichtigt werden und Maß-
nahmen zu ihrer Vermeidung, Ver-
ringerung bzw. zum Ausgleich daraus 
folgen. 

Nicht vorhergesehene erhebliche 
Auswirkungen - und diese sollen 
durch die Überwachung erkannt wer-
den - können auftreten, wenn die 
Wirkung der Planung nicht oder nicht 
gut genug vorhergesehen werden 
konnte (vgl. SCHRÖDTER et al. 2004), 

• weil die verfügbaren Infor-
mationen oder Methoden 
zum Zeitpunkt der Planung un-
genügend waren oder 

• zwar Maßnahmen zur Ver-
meidung und Verringerung von 
vorhersehbaren erheblichen 

Auswirkungen geplant wurden, 
diese aber nicht (ausreich-
end) umgesetzt wurden bzw. 
sie ihre Wirkung nicht er-
füllen. 

Darüber hinaus sind die Umweltaus-
wirkungen in die Überwachung einzu-
beziehen, die zwar prognostiziert 
wurden,  

• bei denen die Prognosen aber 
auf unsicheren Annahmen 
beruhten. 

Zum Beispiel sind die Auswirkungen, 
die aus der Ansiedlung eines Betrie-
bes resultieren, im Stadium der Pla-
nung nicht exakt vorhersagbar, etwa 
die Menge der Emissionen betref-
fend. Die für die Planung angenom-
menen Werte sollten daher Gegen-
stand der Überwachung sein. 

Überwachung Flächennutzungsplan 
Die Durchführung der Planung auf 
der Ebene der vorbereitenden Bau-
leitplanung hat in der Regel keine 
direkte Wirkung auf die Schutzgüter. 
Der Flächennutzungsplan stellt die 
Grundlage für  nachfolgende Pläne 
(Bebauungspläne) dar. Anders ver-
hält es sich, wenn durch den Flä-
chennutzungsplan eine Steuerung für 
privilegierte Vorhaben im Außen-
bereich erfolgt z.B. für Windkraftan-
lagen. 

Die Überwachung der Umsetzung des 
Flächennutzungsplans dient deshalb 
letztlich vor allem der Kontrolle, dass 
die B-Pläne die Vorgaben einhalten, 
was etwa die Art der Nutzung und 
Bebauung, Abstandswerte u.a. be-
trifft.  
Ein wichtiger Punkt ist, dass auf Ebe-
ne des Flächennutzungsplans auch 
„kumulative“ Wirkungen zu erfas-
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sen sind, d.h. die Überlagerung und 
gegenseitige Verstärkung von Aus-
wirkungen auf die Umwelt. Dies kann 
z.B. der Fall sein, wenn zwei räum-
lich nicht zusammenhängende Ge-
werbegebiete auf ein Gebiet mit ho-
her Bedeutung für den Naturschutz 
wirken. Möglicherweise ist die Wir-
kung, die jedes einzelne Gebiet aus-
übt nicht erheblich, wohl aber die 
Wirkung beider Vorhaben gemein-
sam, weil dann bestimmte Grenz- 
oder Schwellenwerte überschritten 
werden. 

Überwachung Bebauungsplan 
Die Durchführung eines Bebauungs-
planes wirkt direkt auf die Umwelt, 
allerdings wird es in vielen Fällen 
schwierig sein, erhebliche negative 
Auswirkungen auf die Schutzgüter, 
den verursachenden Flächennut-
zungen oder Vorhaben zuzuord-
nen. Auswirkungen auf die Umwelt 
können entweder direkt auftreten, 
indem z.B. durch Versiegelung Bioto-
pe und Bodenfunktionen zerstört 
werden, oder indirekt, indem etwa 
durch die Ausweisung von Wohnge-
bieten der Anliegerverkehr zunimmt 
und dadurch die Emissionen erhöht 
werden. 

Maßgeblich für die Erheblichkeits-
schwelle sind die jeweiligen Fachge-
setze, so dass Handlungen, in der 
UVP nicht erheblich, in der Eingriffs-
regelung aber als erheblich einzu-
schätzen sind. In Bezug auf die Ge-
biete von gemeinschaftlicher Bedeu-
tung (Natura 2000) sind die Vorga-
ben des EU-Rechts entscheidend. 
Ein zeitlicher Rahmen, wann die 
Überwachung zu erfolgen hat, ist im 
BauGB nicht vorgegeben. Auch die-

ser ist im Einzelfall festzulegen und 
von der Ebene der Planung abhängig. 
Einen Anhaltspunkt gibt der § 5 
Abs.1 BauGB, in dem festgelegt ist, 
dass der Flächennutzungsplan - un-
abhängig von der Umweltprüfung 
bzw. der Überwachung - spätestens 
15 Jahre nach der Aufstellung oder 
Änderung überprüft werden soll. Die-
ser lange Zeitraum kann für die Ebe-
ne der vorbereitenden Bauleit-
planung sinnvoll sein, da es von der 
Aufstellung des Flächennutzungspla-
nes bis zur Durchführung (Aufstel-
lung von B-Plänen) einige Jahre dau-
ern kann. Davon unbenommen bleibt 
die Aufgabe der Behörden, die 
Gemeinde  
zu informieren, wenn erhebliche 
insbesondere unvorhergesehene 
negative Auswirkungen erkennbar 
werden. 

Auf der Ebene der verbindlichen Bau-
leitplanung ist ein kürzerer Zeit-
raum anzustreben, der Zeitpunkt der 
Überwachung kann vom Maß der 
Umsetzung der Planung abhängig 
gemacht werden, z.B. wenn 50 % 
des ausgewiesenen Bebauungsgebie-
tes bebaut sind (vgl. MINISTERIUM FÜR 

ARBEIT, BAU UND LANDESENTWICKLUNG 
M-V 2004). 

Aber auch hier gilt, dass erhebliche 
unvorhergesehene Umweltwirk-
ungen den Gemeinden zu melden 
sind, sobald diese erkannt werden. 
Das kann z.B. der Fall sein, wenn die 
Wasserbehörden im Rahmen ihrer 
Messprogramme feststellen, dass ein 
Gewässer verunreinigt wird und die 
Ursache dafür möglicherweise in der 
Bebauung einer Fläche zu sehen ist, 
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von der erheblich verschmutztes 
Wasser in das Gewässer gelangt. 

Für die Überwachung der erheblichen 
Umweltauswirkungen, die aus der 
Umsetzung der Bauleitpläne resul-
tieren, sind von der Gemeinde auch 
bestehende Instrumente zu nut-
zen, dazu zählen: 

• die (örtliche) Landschafts-
planung [Gemeinden], 

• Lärmminderungsplanung 
nach BImSchG [Gemeinden], 

• Überwachung der Gewässer-
beschaffenheit (Grundwasser- 
und Fließgewässer), Gewäs-
sergüteberichte [StÄUN, 
LUNG], 

• Monats- und Quartalsberichte 
zur lufthygienischen Über-
wachung [LUNG], 

• Bodendauerüberwachung 
[LUNG], 

• Raumordnungskataster 
[Ämter für Raumordnung], 

• Verkehrsüberwachungen 
[Landkreise, Fachbehörden, 
Polizei]. 

Allerdings ist keines der aufgeführten 
Instrumente für die Überwachung 
von erheblichen Umweltauswirkun-
gen konzipiert und kann diese Auf-
gabe nicht allein erfüllen. 

Darüber hinaus bestehen inhaltli-
che, zeitliche oder räumliche De-
fizite für die Zuordnung von Auswir-
kungen aufgrund von Bauleitplänen. 

Am ehesten leistet der örtliche 
Landschaftsplan einen Beitrag zur 
Überwachung, da er parallel zum 
Bauleitplan erstellt werden sollte, 
den räumlichen Geltungsbereich der 
Bauleitplanung abdeckt sowie die 

meisten Schutzgüter behandelt. Al-
lerdings fehlt dem Landschaftsplan 
eine regelmäßige Fortschreibung, 
um wirklich eine langfristige Überwa-
chung unterstützen zu können (HAA-

REN et al. 2004). Immerhin stellt der 
Landschaftsplan die grundlegende 
Bestandsaufnahme und Bewertung 
zur Verfügung, die ggf. periodisch 
und auf bedeutsame Teilräume be-
schränkt evaluiert werden kann. Ü-
berlegungen zu einer solchen „modu-
laren“ Landschaftsplanung gibt es 
bereits (u.a. BRUNS 2003). In Meck-
lenburg-Vorpommern bestehen sol-
che Ansätze nur auf der Ebene der 
Gutachtlichen Landschaftsrahmen-
planung, wo Teilfortschreibungen 
aufgrund erhöhter Anforderungen in 
Bearbeitung sind. 

Die Lärmminderungsplanung wird 
ebenfalls von den Gemeinden durch-
geführt, enthält aber auch keine E-
lemente eines Monitorings. 

Die Überwachung der Gewässer-
beschaffenheit durch die Staatli-
chen Umweltämter (StÄUN) bzw. das 
LUNG setzt an der Beeinträchtigung 
der Gewässer bzw. des Grundwas-
sers an und erfolgt in regelmäßigen 
Abständen, jedoch wird die Zuord-
nung von Veränderungen der Was-
serbeschaffenheit in der Regel nur 
schwer der Umsetzung eines be-
stimmten Planes zuzuordnen sein. 

Gleiches gilt für die lufthygienische 
Überwachung, die regelmäßig die 
Luftgüte misst, deren zugrunde lie-
gendes Messnetz aber kaum eine 
Zuordnung von Veränderungen zu 
einem bestimmten Gebiet erlaubt. 
Für die Praxis ist dennoch zu emp-
fehlen, die aufgeführten behördlichen 
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Beobachtungsinstrumente so weit 
wie möglich für das gemeindliche 
Monitoring zu nutzen und ggf. zu-
sätzliche eigene Verfahren ein-
zuführen. Da die Einbeziehung der 
verfügbaren Umweltüberwachungs-
systeme aufgrund der oben ange-
führten Gründe nicht ausreichen 
wird, um ein funktionierendes Kon-
zept zur Überwachung der erhebli-
chen Umweltauswirkungen zu etab-
lieren, bedarf es weiterer Ansätze. 
Die vorgestellten Messprogramme 
werden nur für besondere Planungs-
fälle in Betracht kommen, etwa bei 
Industrieanlagen. 

Da es aufgrund der Komplexität des 
Naturhaushaltes auch kaum gelingen 
wird, die spezifischen Auswirkungen 
auf einzelne seiner Bestandteile be-
stimmten Ursachen aus der Real-
isierung von Plänen zuzuordnen, ist 
eine indirekte Überwachung in 
vielen Fällen eine bessere Möglich-
keit. Indirekt bedeutet in diesem Fall, 
dass nicht die Auswirkungen regist-
riert werden, sondern vielmehr die 
möglichen Ursachen überwacht, 
nämlich die korrekte Durchführung 
der Planung. So lassen sich zulässige 
Versiegelungen, Bauhöhen oder ein-
zuhaltende Abstände relativ einfach 
durch Begehungen, Befragungen und 
ggf. (in großen Kommunen) durch 
Fernerkundungstechnologien über-
wachen. 

In die Überwachung sollte auch die 
Kontrolle der Kompensations-
maßnahmen integriert werden, eine 
nicht oder nicht ausreichende Durch-
führung der vorgesehenen Maßnah-
men kann zu „unvorhergesehenen 
Auswirkungen“ der Planung führen. 

Die Umweltüberwachung erfordert 
generell eine gute Kommunikation 
und Kooperation zwischen den 
Trägern der Bauleitplanung (Ge-
meinden) und den Umweltbehörden. 
Diese sollte bereits mit dem Scoping 
beginnen (Kap. 4.2.1) und den ge-
samten Planungsverlauf begleiten, 
auch damit wird der prozesshafte 
Charakter der Umweltprüfung in der 
Bauleitplanung deutlich. 

4.5.8  Allgemein verständliche 
Zusammenfassung (Nr. 3 c der An-
lage) 

Die allgemeinverständliche Zusam-
menfassung soll die breite Öffentlich-
keitsbeteiligung unterstützen. Sie 
enthält die wesentlichen Inhalte des 
Umweltberichtes, aber diese so for-
muliert, dass sie ohne Fach-
kenntnisse für „jedermann“ ver-
ständlich sind. Zu den unverzichtba-
ren Inhalten gehört auch das Ergeb-
nis der FFH-Verträglickeits-(vor-) 
prüfung, soweit diese durchgeführt 
wurde. Die allgemeinverständliche 
Zusammenfassung im Umweltbericht 
ist für die Rechtsgültigkeit des Bau-
leitplans erforderlich. Der Umfang 
der Zusammenfassung ist den Inhal-
ten des Umweltberichtes anzu-
passen, sollte aber in der Regel wirk-
lich knapp sein. 
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5.  Anhang 

5.1 Checkliste zur überschlägigen Abschätzung zu erwartender erheblicher 
Umweltauswirkungen 

SCHUTZGÜTER UND  
SCHUTZINTERESSEN 

NEIN  
(keine bzw. 

geringe 
Umweltaus-
wirkungen) 

MÖGLICH 
(erhebliche 
Umweltaus-
wirkungen 

nicht auszu-
schließen) 

JA 
(erhebliche 
Umweltaus-
wirkungen) 

FFH-Verträglichkeits- (vor-) prüfung    

• Werden Schutzzweck oder Erhaltungs-
ziele von Natura 2000–Gebieten erheb-
lich beeinträchtigt (hierzu gehört auch die 
Einschränkung der Wiederherstellungs-
möglichkeiten eines günstigen Erhal-
tungszustandes)? 

   

Lebensräume    

• Werden Lebensräume nach Anhang I 
FFH-Richtlinie erheblich beeinträchtigt? 

   

Tiere (Arten des Anhangs II FFH-
Richtlinie, Arten des Anhangs I und Art. 4 
Abs. 2 Vogelschutz-Richtlinie) 

   

• Werden Lebensräume oder Biotopver-
bundräume der Tierarten erheblich beein-
trächtigt? 

   

• Werden die Lebensräume durch Ände-
rung der abiotischen Faktoren erheblich 
beeinträchtigt? 

   

Pflanzen (Arten des Anhangs II FFH-
Richtlinie) 

   

• Werden Lebensräume der Pflanzenarten 
erheblich beeinträchtigt?  

   

• Werden die Lebensräume durch Ände-
rung der abiotischen Faktoren erheblich 
beeinträchtigt? 

   

WENN IN BEZUG AUF DIE VORGENANNTEN ASPEKTE ERHEBLICHE UMWELT-
AUSWIRKUNGEN MÖGLICH ODER SICHER SIND, IST ZUNÄCHST EINE FFH-

VERTRÄGLICHKEITSPRÜFUNG DURCHZUFÜHREN! 
Mensch - Gesund-
heit/Wohlbefinden/Erholung/Wohnen 

   

• Werden Siedlungs- bzw. Erholungsgebie-
te durch Belastungen von Staub oder an-
deren Luftschadstoffen erheblich beein-
trächtigt? 

   

• Werden Siedlungs- bzw. Erholungsgebie-
te durch Lärmentwicklung beeinträchtigt? 
Werden bestehende Lärmgrenzwerte bzw. 
Planungsrichtwerte überschritten? 
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SCHUTZGÜTER UND  
SCHUTZINTERESSEN 

NEIN  
(keine bzw. 

geringe 
Umweltaus-
wirkungen) 

MÖGLICH 
(erhebliche 
Umweltaus-
wirkungen 

nicht auszu-
schließen) 

JA 
(erhebliche 
Umweltaus-
wirkungen) 

• Werden Siedlungs- bzw. Erholungsgebie-
te durch Geruchsbelästigungen erheblich 
beeinträchtigt? 

   

• Werden Siedlungs- bzw. Erholungsgebie-
te durch Erschütterungen erheblich beein-
trächtigt? 

   

• Kommt es zu einer erheblichen Beein-
trächtigung der Trinkwasserqualität von 
Wasserversorgungsanlagen? 

   

• Werden Siedlungs- bzw. Erholungsgebie-
te durch Licht oder andere Strahlung er-
heblich beeinträchtigt? 

   

• Ist mit einem großflächigen Verlust an 
Siedlungs- und Freiflächen zu rechnen? 

   

Tiere (streng geschützte Arten des An-
hangs IV FFH-Richtlinie, Arten des An-
hangs 1 Vogelschutz-Richtlinie; seltene 
oder gefährdete Arten nach Bewertungs-
vorschlag „Eingriffsregelung“) 

   

• Werden Lebensräume oder Biotopver-
bundräume der Tierarten erheblich beein-
trächtigt?  

   

• Werden die Lebensräume durch Ände-
rung der abiotischen Faktoren erheblich 
beeinträchtigt? 

   

Pflanzen (streng geschützte Arten des 
Anhangs IV FFH-Richtlinie; seltene oder 
gefährdete Arten nach Bewertungsvor-
schlag „Eingriffsregelung“) 

   

• Werden Lebensräume der Pflanzenarten 
erheblich beeinträchtigt?  

   

• Werden die Lebensräume durch Ände-
rung der abiotischen Faktoren erheblich 
beeinträchtigt? 

   

Landschaftsbild    

• Werden Landschaftsbildräume der höchs-
ten Bewertungsklasse laut LINFOS M-V 
erheblich beeinträchtigt? 

   

• Werden landschaftsbildprägende Be-
standteile der Landschaft durch Zerstö-
rung, Verstellung bzw. Benachbarung 
technisch überformender Elemente erheb-
lich beeinträchtigt? 
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SCHUTZGÜTER UND  
SCHUTZINTERESSEN 

NEIN  
(keine bzw. 

geringe 
Umweltaus-
wirkungen) 

MÖGLICH 
(erhebliche 
Umweltaus-
wirkungen 

nicht auszu-
schließen) 

JA 
(erhebliche 
Umweltaus-
wirkungen) 

• Werden sensible Lebensräume (Vielfalt, 
Seltenheit  oder Natürlichkeit) durch Ver-
lärmung, Veränderung der Qualität von 
Gewässern oder durch Barrierewirkungen 
erheblich beeinträchtigt? 

   

Naturschutzrechtlich geschützte Flächen    

• Werden Schutzziele eines Naturschutzge-
bietes, Nationalparks oder eines Biosphä-
renreservates erheblich beeinträchtigt? 

   

• Werden Schutzziele eines Landschafts-
schutzgebietes, Naturdenkmals, Ge-
schützten Landschaftsbestandteiles oder 
einer Allee erheblich beeinträchtigt?  

   

Lebensräume    

• Werden gemäß § 20 LNatG M-V ge-
schützte Biotope erheblich beeinträchtigt? 

   

Boden    

• Entsteht ein Verlust hochwertiger oder 
sensibler Böden durch Flächenverbrauch 
(Versiegelung, Überbauung)? 

   

• Kommt es zu großflächigem Bodenabtrag, 
Erosion oder Geländeveränderungen oder 
großflächiger Bodenverdichtung? 

   

• Wird der Boden durch geomorphologische 
Raum- und Geländeveränderungen er-
heblich beeinträchtigt? 

   

• Wird der Boden durch Schadstoffeintrag 
aus der Luft erheblich beeinträchtigt? 

   

• Werden Böden durch Abfälle (verunreinig-
ter Aushub) erheblich beeinträchtigt? 

   

• Ist die Einwirkung von Erschütterungen 
auf Böden (als Ausbreitungsmedium) er-
heblich? 

   

• Werden die Bodenwasserverhältnisse 
durch räumliche Grundwasserverände-
rungen erheblich beeinträchtigt? 

   

• Entsteht ein hoher Verlust an landwirt-
schaftlichen Nutzflächen? 

   

• Werden landwirtschaftliche Nutzflächen 
durch Veränderung der Wasserqualität, 
durch Zerschneidung, durch klimatische 
Barrierewirkung oder durch räumliche 
Grundwasserveränderungen erheblich 
beeinträchtigt? 
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SCHUTZGÜTER UND  
SCHUTZINTERESSEN 

NEIN  
(keine bzw. 

geringe 
Umweltaus-
wirkungen) 

MÖGLICH 
(erhebliche 
Umweltaus-
wirkungen 

nicht auszu-
schließen) 

JA 
(erhebliche 
Umweltaus-
wirkungen) 

Wasser    

• Werden Oberflächenwässer durch flüssige 
Immissionen oder Wärmezufuhr qualitativ 
erheblich beeinträchtigt? 

   

• Sind Beeinträchtigungen der Grundwas-
serqualität zu erwarten? 

   

• Sind Beeinträchtigungen der Grundwas-
serneubildungsrate zu erwarten? 

   

• Kommt es durch den Entzug von Grund-
wasser zu nicht nur örtlich begrenzten Ab-
senkungen des Grundwasserspiegels? 

   

• Kommt es zu einem Verlust großer ste-
hender Wasserflächen oder zu einer Ver-
änderung von Wasserläufen und Uferzo-
nen (z.B. Trockenlegung, Uferverbau, 
Stauhaltung)?  

   

• Werden Abflussverhältnisse hydrologi-
scher Einzugsbereiche durch geomorpho-
logische Raum- und Geländeveränderun-
gen quantitativ erheblich beeinträchtigt? 

   

 

5.2 Grundlagen und Richtwerte für die Bewertung der Schutzgüter der Um-
weltprüfung 

Die folgenden Übersichten geben Hinweise auf Richtwerte und Maßstäbe, die zur 
Bewertung der Schutzgüter in der Bauleitplanung relevant sein können.  
Die Schutzgüter werden im Katalog der Umweltbelange in § 1 Abs. 6 Nr. 7 
BauGB genannt:  
 
Die rechtliche Verbindlichkeit der aufgeführten Richtwerte für die einzelnen 
Schutzgüter ist unterschiedlich, gesetzliche Vorgaben existieren weitgehend nur 
in Form der Ausweisung von Schutzgebieten.  
 
Die Schutzgüter der Umweltprüfung sind: 

• Mensch, 
• Tiere und Pflanzen (Biologische Vielfalt), 
• Boden, 
• Wasser, 
• Luft/Klima, 
• Landschaft (Landschaftsbild und Erholung), 
• Kultur- und Sachgüter, 
• das Wirkungsgefüge zwischen den einzelnen Schutzgütern. 
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5.2.1  Menschliche Gesundheit 
 
Die umweltbezogenen Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Be-
völkerung können sehr komplex sein. In der Praxis wird das „Schutzgut mensch-
liche Gesundheit“ in der Regel unter Bezugnahme auf die Immissionen behan-
delt. Die gesetzliche Grundlage stellt das Bundes-Immissionsschutzgesetz 
(BImSchG) dar. Dieses wiederum wird durch zahlreiche Verordnungen unter-
setzt, für die Bauleitplanung stellen die 16. und die 18. BImSchV die wesentli-
chen Verordnungen dar. Weiterhin liegen auch Hinweise über die Berück-
sichtigung von Lärm, Geruchs-, Schadstoff- und Lichtimmissionen in Form von 
DIN-Normen (Orientierungswerte), Regelungen in „Technischen Anleitungen“ 
(TA; Richtwerte) und Verordnungen (Grenzwerte) vor (siehe Tabellen). 
 
5.2.1.1  Lärmimmissionen 
 
Lärm ist kein homogenes Phänomen, sondern lässt sich in Bezug auf Anwen-
dungsbereiche, Lärmarten und Ermittlungsverfahren sowie auf Auswirkungen hin 
differenzieren. Für verschiedene Anwendungsbereiche liegen Orientierungswerte 
vor, die für die Behandlung von Lärm in der Bauleitplanung heranzuziehen sind. 
Dazu zählen die DIN 18005 (Schallschutz im Städtebau; anzustrebende Werte 
von Verkehrs- und Gewerbelärm bei der Ausweisung von Baugebieten), die TA 
Lärm (Zulassung von Anlagen; Richtwerte zur Beurteilung von Gewerbelärm), 
16. BImSchV (Verkehrslärmschutzverordnung; bindende Grenzwerte) und die 
18. BImSchV (Sportanlagenlärmschutzverordnung; bindende Grenzwerte). 
 
5.2.1.2 Geruchsimmissionen 
 
Für die Beurteilung von Geruchsimmissionen werden in der Praxis die Angaben 
der folgenden VDI- bzw. vom Länderausschuss für Immissionsschutz erarbeite-
ten Richtlinien angewendet: 

• VDI 3471 (Schweinehaltung), 
• VDI 3472 (Hühnerhaltung), 
• Entwurf VDI 3473 (Rinderhaltung), 
• Entwurf VDI 3474 (Tierhaltung allgemein), 
• Geruchsimmissions-Richtlinie (GIRL). 

 
Die in den VDI-Richtlinien angegebenen Abstandswerte können als Orientie-
rungshilfen dienen. Für Dorfgebiete und Wohnbebauung im Außenbereich können 
die Abstandswerte regelmäßig halbiert werden.  
Die Anwendung der GIRL wird kritisch eingeschätzt. Werden die in den jeweiligen 
VDI-Richtlinien enthaltenen Grenzwerte eingehalten, ist eine Prüfung nach GIRL 
in der Regel nicht notwendig. 
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5.2.1.3 Schadstoffimmissionen 
 
Für die Berücksichtigung von Schadstoffimmissionen sind  

• die 22. BImSchV und  
• die 33. BImSchV  

anzuwenden. 
 
Die 22. BImSchV enthält Grenzwerte, Toleranzmargen und Alarmschwellen für 
bestimmte Luftschadstoffe. Sind die Grenzwerte der 22. BImSchV in einem Pla-
nungsraum bereits erreicht oder überschritten, ist die Ausweisung zusätzlicher 
Belastungsquellen nur schwer zu begründen. Liegt ein Luftreinhalteplan vor, so 
sind die darin enthaltenen Vorgaben zu beachten. Die 33. BImSchV zielt auf die 
Verminderung der Ozonkonzentration und die Einhaltung der Emissionshöchst-
mengen von Schwefeldioxid, Stickstoffoxiden, flüchtigen organischen Ver-
bindungen und Ammoniak. Generell erhält die Luftqualität durch die Aufnahme in 
den Katalog der Belange des Umweltschutzes (§ 1 Abs. 7 Buchstabe h) die Be-
deutung eines abwägungsrelevanten Belangs.  
 
5.2.1.4 Lichtimmissionen 
 
Lichtimmissionen zählen ebenfalls zu den schädlichen Umwelteinwirkungen, sie 
spielen allerdings in der Bauleitplanung nur eine untergeordnete Rolle, etwa bei 
der Ausweisung von Flächen für 

• großflächige Gartenbaubetriebe mit beleuchtetem Unterglasbau, 
• Sportanlagen oder andere Einrichtungen mit Flutlicht, 
• Stellplatzanlagen oder Parkhäuser, deren Betrieb zur Beeinträchtigung be-

nachbarter Wohnhäuser führen kann. 
 
Wenn bereits im Planungsstadium absehbar ist, dass Lichtimmissionen bei der 
Umsetzung der Planung erhebliche Auswirkungen haben können, kann eine gut-
achtliche Untersuchung erforderlich werden. In Mecklenburg-Vorpommern ist das 
LAI-Papier (Länderausschuss für Immissionsschutz) „Hinweise zur Messung und 
Beurteilung der Lichtimmissionen“ anzuwenden. 

5.2.2  Naturhaushalt und Landschaftsbild 
 
Die naturschutzfachliche Bewertung der Schützwürdigkeit und Empfindlichkeit 
von Schutzgütern stützt sich erstens auf das Kriterium des rechtlichen Schutzsta-
tus’ (z.B. „geschütztes Biotop“), zweitens auf messbare Sachkriterien (z.B. Flä-
chengröße, Fließgeschwindigkeit) und drittens auf - vor allem im Rahmen der 
Eingriffsregelung entwickelte - standardisierte Kriterien bzw. Konventionen, die 
zumindest regional oder landesweit anerkannt sind (z.B. Seltenheit/ Gefährdung; 
Natürlichkeit). 
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5.2.2.1 Tiere und Pflanzen 
 
Für diese Schutzgüter sind keine verbindlichen Zielwerte oder „Schwellenwerte“ 
vorhanden, sie wären fachlich auch nicht sinnvoll. Ein so genanntes „hartes“ Be-
wertungskriterium ist der Schutzstatus. Rechtliche Grundlage sind das Bundesna-
turschutzgesetz (BNatSchG) und das Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-
Vorpommern (LNatG M-V).  
 
Gesetzliche Bestimmungen umfassen die geschützten Biotope, nationale und eu-
ropäische Schutzgebietskategorien: 

• gesetzlich geschützte Biotope, 
• nationale Schutzgebietsausweisungen (Naturschutzgebiet, Nationalpark, 

Biosphärenreservat, Landschaftsschutzgebiet, Naturpark, Naturdenkmal, 
geschützter Landschaftsbestandteil), 

• europäische Schutzgebietsausweisungen (FFH- und Vogelschutzgebiete). 
 
Darüber hinaus bestehen in den Naturschutzgesetzen des Bundes und der Länder  
Regelungen zum besonderen Schutz wild lebender Tier- und Pflanzenarten: 

• besonders und streng geschützte Arten. 
 
Zur Beurteilung von Empfindlichkeit und Schutzwürdigkeit des Schutzgutes Tiere 
und Pflanzen sind ferner die Bewertungsergebnisse und Entwicklungsziele der 
Landschaftsplanung heranzuziehen (z.B. Zielarten der landesweiten naturschutz-
fachlichen Planung): 

• Landschaftsprogramm, 
• Landschaftsrahmenpläne, 
• Landschafts- und Grünordnungspläne. 

Standards: 
• Rote Listen für Pflanzen und Tiere. 

 
5.2.2.2 Biologische Vielfalt 
 
Die Betrachtung von Natur und Landschaft, Pflanzen und Tieren berücksichtigt  
auch Aspekte der biologischen Vielfalt. Anwendbare Verfahren zur Bestimmung 
der biologischen Vielfalt als elementares Schutzgut und vor allem wertbestim-
mende Kriterien fehlen aber für die örtliche Ebene bislang weitgehend.  
 
5.2.2.3 Boden 
 
Das Schutzgut Boden unterliegt dem Bundes-Bodenschutzgesetz und der Bun-
des-Bodenschutz- und Altlastenverordnung. In Mecklenburg-Vorpommern gilt 
das Abfallwirtschafts- und Altlastengesetz für Mecklenburg- Vorpommern (Ab-
fallwirtschaftsgesetz - AbfAlG M-V). Zur Bewertung können die dem Gutachtli-
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chen Landschaftsrahmenplan entnommenen Kriterien als Orientierung dienen 
(vgl. Tabelle 5.2.5.1). 
 
5.2.2.4 Wasser 
 
Der Wasserhaushalt ist Gegenstand des Wasserhaushaltsgesetzes des Bundes 
(WHG) und des Wassergesetzes des Landes Mecklenburg-Vorpommern (LWaG), 
die in jüngster Zeit aufgrund der Umsetzung der europäischen Wasserrahmen-
richtlinie (WRRL) Veränderungen bzw. Ergänzungen erfahren haben. Für den 
Komplex Wasser liegen Richtwerte für die Bewertung aus der Fließgewässer-
strukturgütekartierung vor (vgl. Tabelle). Weitere Anhaltspunkte sind dem Seen-
projekt M-V und den Bestandsaufnahmen der Wasserrahmenrichtlinie zu ent-
nehmen. Das Grundwasser ist u.a. anhand der Ausweisung von Trinkwasser-
schutzgebieten zu betrachten.  
 
5.2.2.5 Luft, Klima 
 
Die Schutzgüter Luft und Klima werden unter Punkt 5.2.1. (Menschliche Gesund-
heit) behandelt, da dort Bewertungsmöglichkeiten in Bezug auf Immissionen 
vorgestellt werden. Weitere Aspekte der Berücksichtigung von Luft und Klima 
sind die Darstellung von Reinluftgebieten, Frischluftentstehungsgebieten und 
Kaltluftbahnen. Richtwerte zur Beurteilung solcher Funktionen liegen nicht vor, 
sondern sind aufgrund der jeweiligen Situation zu ermitteln. Über ihre Bedeutung 
muss anhand von Untersuchungen bzw. Vorgaben aus vorliegenden Landschafts-
planungen geurteilt werden.  
 
5.2.2.6 Landschaft, Landschaftsbild und Erholungsfunktion 
 
Eine Bewertung der Landschaftsbildräume ist dem LINFOS M-V zu entnehmen. 
Neben dieser recht großmaßstäblichen Bewertung sind in den Landschaftsplänen 
bzw. Landschaftsrahmenplänen Hinweise auf markante Landschaftsbestandteile 
zu finden. Falls diese Angaben für eine Bewertung nicht hinreichend sind, sind 
prägende Landschaftsbestandteile zu beschreiben und in den Kartenwerken dar-
zustellen. Hier sollte auch auf negativ landschaftsprägende Objekte hingewiesen 
werden und Hinweise zur Verbesserung der Situation gegeben werden. 

Zum Schutzgut Landschaft gehören auch die landschaftlichen Freiräume. 
Dem LINFOS M-V ist zu entnehmen, ob sich im Gemeindeterritorium solche der 
höheren Qualitätsklassen befinden, die es bei Planungen zu erhalten gilt, da sie 
insbesondere die Voraussetzung für das Vorkommen störungsempfindlicher Arten 
bilden. 
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5.2.2.7 Die Erhaltungsziele und der Schutzzweck der Natura 2000-Gebiete  
 

Die Erhaltungsziele der Natura 2000-Gebiete sind der Richtlinie 92/43/EWG 
(FFH-Richtlinie) und der Richtlinie 79/43/EWG (Vogelschutzrichtlinie) zu entneh-
men. Im Anhang I der Vogelschutzrichtlinie sind die Vogelarten aufgeführt, zu 
deren Schutz besondere Schutzgebiete auszuweisen sind. Der Anhang I der FFH-
Richtlinie legt die zu schützenden Lebensräume fest, der Anhang II der FFH-
Richtlinie enthält dagegen die schützenswerten Arten. 

Ist nicht auszuschließen, dass der Bauleitplan erhebliche Beeinträchtigungen des 
Schutzzwecks oder der Erhaltungsziele eines Natura 2000 – Gebietes hervorrufen 
kann, so ist eine Verträglichkeitsprüfung des Planes vorzunehmen. Hierbei ist der 
Gemeinsame Erlass des Umweltministeriums, des Wirtschaftsministeriums, des 
der Ministeriums für Ernährung, Landwirtschaft, Forsten und Fischerei und des 
Ministeriums für Arbeit und Bau vom 16. Juli 2002 – X 230/1200.31-9-  „Hinwei-
se zur Anwendung der §§ 18 und 28 des Landesnaturschutzgesetzes und der 
§§ 32 bis 38 des Bundesnaturschutzgesetzes in Mecklenburg – Vorpommern“ 
(ABl. S. 965) geändert durch den Ersten Erlass zur Änderung der Hinweise...  
vom 31. August 2004 (ABl. S. 95) zu beachten. 
 

5.2.3  Kulturgüter und sonstige Sachgüter 
Kulturgüter und sonstige Sachgüter unterliegen u.a. dem Denkmalschutzgesetz 
Mecklenburg-Vorpommern. Aber auch in anderen Fachgesetzen, z.B. den Natur-
schutzgesetzen oder dem Bodenschutzgesetz, werden Aspekte des Kulturgüter-
schutzes berücksichtigt. Die bei den unteren Denkmalschutzbehörden geführten 
Denkmallisten enthalten die bekannten Denkmale, worunter auch Bodendenkma-
le fallen. Zur Bedeutung der einzelnen Objekte sind die Informationen der unte-
ren Denkmalsschutzbehörden und/ oder des Landesamtes heranzuziehen. 
 

5.2.4 Das Wirkungsgefüge zwischen den einzelnen Schutzgütern 
Handhabbare Zielgrößen oder Grenzwerte für die Betrachtung von Wechsel-
wirkungen zwischen den einzelnen Schutzgütern liegen nicht vor. In der Praxis 
werden oftmals Matrizen erstellt, die methodisch auf („ökologische“) Wirkungs-
analysen zurückgehen. Darin kann dargestellt werden, welche Schutzgüter un-
tereinander interagieren und tendenziell auch die Größenordnung dieser Wech-
selwirkungen. Die Darstellung erfolgt in der Praxis in drei- bis fünfstufigen Kate-
gorien, z.B. ++ stark positive Wirkung, + positive Wirkung, 0 keine Wirkung, - 
negative Wirkung, -- stark negative Wirkung. 
 
Hinweise in Bezug auf das Wirkungsgefüge zwischen den einzelnen Schutzgütern 
sind ggf. den vorliegenden Landschaftsplanungen zu entnehmen. 
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5.2.5  Tabellen mit Vorschlägen zur Beurteilung einzelner Schutzgüter  
 
5.2.5.1 Bewertung von Bodenfunktionsbereichen entsprechend den Angaben im  
 LINFOS bzw. im Gutachtlichen Landschaftsprogramm M-V 
 
Bodenfunktionsbereiche bzw. geo-
morphologische Einheit 

Ausschlaggebende Kriterien für die 
Bewertung der Schutzwürdigkeit 

 Sehr hohe Bedeutung für den Natur-
schutz  

Hochmoor Seltenheit, ungestörtes Bodenprofil mit be-
sonderer Bedeutung für stratigraphische 
Untersuchungen, sehr hohe Empfindlichkeit 
gegenüber Nährstoffeinträgen und Verän-
derungen des Wasserregimes, sehr hohes 
Lebensraumpotential bei ungestörtem Zu-
stand 

Niedermoor Ungestörtes Bodenprofil mit besonderer 
Bedeutung für stratigraphische Untersu-
chungen, sehr hohe Empfindlichkeit ge-
genüber Nährstoffeinträgen und Verände-
rungen des Wasserregimes, sehr hohes 
Lebensraumpotential im ungestörten Zu-
stand, Festlegung von Kohlenstoff und 
Stickstoff (Stoffsenke und –speicher im 
Landschaftshaushalt) im intakten Zustand, 
Entwässerung führt zum Abbau der Torfe 
(Freisetzung von Nährstoffen und CO2) 

Auenböden Bodenwasserverhältnisse unterliegen ex-
tremen Schwankungen (von Hochwasser-
überflutungen bis zur extremen Austrock-
nung mit Trockenrissbildung), aufgrund 
besonderer Standortfaktoren haben sich 
auentypische Arten und Formen der Flora 
und Fauna entwickelt (sehr hohes Lebens-
raumpotential), stark erhöhte Bodenerosi-
on bei Ackernutzung im Überflutungsbe-
reich 

Dünen und Binnendünen Besondere morphogenetische Einheiten, 
Trocken – und Magerstandorte (sehr hohes 
Lebensraumpotential) 

Blockpackungen Selten (da in der Vergangenheit weitge-
hend als Steinbruch ausgebeutete) Anhäu-
fungen von Findlingen aller Größen im Zu-
ge einer Endmoräne mit großer naturwis-
senschaftlicher Bedeutung 

Stark kalkhaltige Böden Seltene Merkmalsausprägung der Böden, 
vorhandene bzw. potentielle Bedeutung als 
Standort für seltene Pflanzen und Tiere 
(hohes Lebensraumpotential), Neigung zur 
Verdichtung 

Salzwasserbeeinflusste Böden  Seltenheit infolge der hohen Bindung an 
Flachwasserküsten und Salzwasseraustritte 
im Binnenland, große Bedeutung für ha-
lophile bzw. salztolerante Pflanzen- und 
Tierarten 

Markante Endmoräne Ausgeprägte Bereiche einer Endmoräne, 
die insbesondere durch ein stark geglieder-
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Bodenfunktionsbereiche bzw. geo-
morphologische Einheit 

Ausschlaggebende Kriterien für die 
Bewertung der Schutzwürdigkeit 
tes Relief, verbunden mit besonderen La-
gerungsverhältnissen und hoher Wechsel-
haftigkeit des Substrats gekennzeichnet 
sind 

Glazifluviatile Rinnen Hohe landeskundliche Bedeutung der sich 
über viele Kilometer erstreckende durch-
gehend schmale Senken(mit Seen und 
Mooren), die das ehemalige Spaltennetz 
des Inlandeises kennzeichnen und durch 
subglaziale Schmelzwässer und Toteis aus-
geformt wurden 

Talranderosionsgebiete Flanken der großen Täler, die als Seitentä-
ler unter periglazialen Bedingungen oft bis 
3 km weit in die Hochflächen eingeschnit-
ten wurden und aufgrund der hierbei auf-
geschlossenen Schichtenfolge stark wech-
selnde Substratverhältnisse aufweisen 

Oser Geomorphologische Besonderheit der san-
dig-kiesigen Ablagerungen, die schmale, 
oft kilometerlange Rücken bilden, Selten-
heit, Zerstörung durch Sand- und Kiesab-
bau 

Küsten und kleine Inseln Besonderes Lebensraumpotential aufgrund 
der Standortgegebenheiten (haline Einflüs-
se, Küstendynamik), gehäuftes Vorkom-
men seltener und geschützter Arten 

 Hohe bis sehr hohe Schutzwürdigkeit 
für den Naturschutz 

Sickerwasserbestimmte Lehme und Tief-
lehme 

Hohe natürliche Ertragsfähigkeit, starke 
Wechselhaftigkeit der Bodeneinheiten und 
Bodeneigenschaften 

Endmoräne Geomorphologisch Einheiten mit hoher 
landeskundlicher Bedeutung, insbesondere 
bei der Rekonstruktion des zeitlichen Ab-
laufes der Vereisung, häufige Wechsel von 
bindigem und rolligem Lockergestein sowie 
gelegentlich Schollen präquartären Alters 

 Mittlere bis hohe Schutzwürdigkeit für 
den Naturschutz 

Grund- und stauwasserbestimmte Sand-
Tieflehmstandorte 

Verdichtungsneigung, große Sorptionsfä-
higkeit, gutes Puffervermögen und geringe 
Durchlässigkeit 

Tonige Böden Stark bindig, sehr hohe Verdichtungsnei-
gung, starke Quellungen bzw. Schrump-
fungen in Abhängigkeit vom Wassergehalt 

Kolluvisol Gemischte Zusammensetzung infolge lau-
fender Abtrags- und Anlagerungsprozesse, 
oft mächtige A-Horizonte 

 Geringe bis mittlere Schutzwürdigkeit 
für den Naturschutz 

Sandige bis kiesige Böden Geringer Tonanteil, schneller Humusabbau 
infolge guter Durchlüftung, hohe Durchläs-
sigkeit, geringe Sorptionsfähigkeit 

Sander Weite Verbreitung, überwiegend sandige 
Böden 

Beckenbildung Feinkörnige glazilimnische Schmelzwasser-
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Bodenfunktionsbereiche bzw. geo-
morphologische Einheit 

Ausschlaggebende Kriterien für die 
Bewertung der Schutzwürdigkeit 
sande, -schluffe und –tone mit Mächtigkei-
ten zwischen 0 und 10 m (max. 20 m) 

Grundmoräne Weite Verbreitung und vergleichsweise ge-
ringe Differenzierung 

Anthropogene Böden Anthropogen stark veränderte Böden, die 
aufgrund vielfacher Eingriffe als nicht mehr 
voll funktionsfähig eingeschätzt werden 

(LUNG M-V 2002) 
 
 
5.2.5.2 Gewässergüteklassen entsprechend der Verfahrensanleitung zur ökologischen 
Bewertung von Fließgewässern in Mecklenburg-Vorpommern 
 
Güteklasse EU-Entsprechung Beschreibung 

1 High • Sehr geringe anthropogene Über-
formung 

• Standorttypische Zusammensetzung 
der Biozönosen 

• Kein ökologischer Sanierungsbedarf 
2 Good • Geringe anthropogene Überformung 

• Leichte Veränderung in der standort-
typischen Zusammensetzung der Bi-
ozönosen 

• Kein unmittelbarer ökologischer Sa-
nierungsbedarf 

3 Fair • Deutliche anthropogene Über-
formung 

• Deutlich wahrnehmbare Verände-
rung in der standorttypischen Zu-
sammensetzung der Biozönosen 

• Es besteht ökologischer Sanierungs-
bedarf 

4 Poor • Starke anthropogene Überformung 
• Starke Veränderung in der standort-

typischen Zusammensetzung der Bi-
ozönosen 

• Es besteht dringlicher ökologischer 
Sanierungsbedarf 

5 Bad • Es existieren nur noch wenige 
stresstolerante Arten 

• Es besteht umfassender ökologi-
scher Sanierungsbedarf 

 
(LUNG M-V 2002a) 
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5.2.5.3 Richtwerte zur Beurteilung von Lärmimmissionen 
 
Folgende Regelwerke sind in den verschiedenen Fällen anwendbar 
DIN 18005 Orientierungswerte für städtebauliche Planungen 

Anzustrebende Werte von Verkehrs- und Gewerbelärm bei der 
Ausweisung von Baugebieten, deren Überschreiten abwägend zu 
rechtfertigen ist. 

TA Lärm Richtwerte für die Zulassung von Anlagen, die § 5 und § 22 
BImSchG unterliegen 
Anzuwenden auf gewerbliche Anlagen bei zulässigen Grenzwert-
festsetzungen 

16. BImSchV Bindende Grenzwerte bei Errichtung oder wesentlicher Änderung 
von Straßen und Schienenwegen 
Binden auch in der Bauleitplanung 

18. BImSchG Weitgehend bindende Richtwerte für Sportanlagen 
Prüfung der Verträglichkeit geplanter Sportanlagen 

 
Praxisrelevante Größen für Mittelungspegel 
> 70 dB (A) Potentieller Beginn der absoluten Unzumutbarkeit am Tag 

Tagwert Bundesstraße mit 12.000 KfZ/24h, 100 km/h und 20 
% Lkw-Anteil in 25 m 

> 60 dB (A) Potentieller Beginn der absoluten Unzumutbarkeit nachts 
Nachtwert Bundesstraße mit 6.000 KfZ/24h, 100 km/h und 20 
% Lkw-Anteil in 25 m 

50 – 55 dB (A) Zumutbarer Außenpegel für Wohnnutzung 
Normale Unterhaltung 

40 dB (A) Zumutbarer Innenpegel am Tag 
Flüstersprache 

30 dB (A) Zumutbarer Innenpegel nachts 
Leichtes Blätterrauschen 

(KUSCHNERUS 2004) 

Tagwerte in dB (A) 

 DIN 18005 TA Lärm 16. BImSchV 18. BImSchV 
GI 70 - - - 
GE 65 65 69 65/60 
MI/MD 60 60 64 60/55 
WA/WS 55 55 59 55/50 
WR 50 50 59 50/45 
Kurgebiete - 45 57 45 

Nachtwerte in dB (A) 

 DIN 18005 TA Lärm 16. BImSchV 18. BImSchV 
GI 70 - - - 
GE 55/50 50 59 50 
MI/MD 50/45 45 54 45 
WA/WS 45/40 40 49 40 
WR 40/35 35 49 35 
Kurgebiete - 35 47 35 
(KUSCHNERUS 2004) 



Anhang 

Leitfaden zur Durchführung der Umweltprüfung in Mecklenburg-Vorpommern 62

 
 
5.2.5.4 Wertungssystem zur Bestimmung erholungsrelevanter Lärmschwellenwerte 
 
 

Belastungsgrad  Lärmschwellenwert  Störwirkung  

Keine Belästigung 
(absolute Ruhezone)  

35 dB(A)  Keine  

Keine Belästigung 
(weitgehend störungs-
freie Ruhezone)  

40 dB(A)  
Sehr geringe (vereinzelte Störgeräu-
sche), Kommunikations- und Reakti-
onsstörungen  

Beginn der Belästi-
gung  

45 dB(A)  
Einzelne empfindliche Erholungssu-
chende gestört  

Leichte Belästigung  50 dB(A)  10 % der Bevölkerung gestört  

Mittlere Belästigung  55 dB(A)  
15 % der Bevölkerung gestört, 
Leistungs- und Emotionsbeeinflussung, 
beginnende extraaurikulare Reaktionen  

Schwere Belästigung  60 dB(A)  
30 % der Bevölkerung gestört, Kom-
munikationsstörungen  

 70 dB(A) Physiologische Stressreaktionen 

 90 dB(A) Kurzfristige Gehörbeeinträchtigungen 

 130 dB(A)  Gehörschädigung  

 
(Grundlage: REITER (1999), ergänzt nach Fluglärmschutzbericht Hamburg 1997 
sowie GRIEFAHN & JANSEN und HECK & MÜLLER, beides zit. in EGGSCHWILER (1996)). 
 
Quelle: JESSEL, FISCHER-HÜFTLE, JENNY und ZSCHALICH 2003 
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5.3 Darstellungs- und Festsetzungsmöglichkeiten im Rahmen der Bau-
leitplanung nach BauGB und BauNVO und ihre möglichen Auswirkungsin-
tensität  
 
Diese Angaben können nur Hinweise sein, eine detaillierte Aussage ist vom Ein-
zelfall abhängig, sowie von weiteren Faktoren, etwa der Größe der Planflächen 
und der Dimension der geplanten Vorhaben: 
 
Darstellung im 
Flächennutzungsplan 

Mögliche 
Auswirkungen 

Generell Detailliert Ver-
siegelung 

Emis-
sionen 

Anmerkungen 

1. Abschnitt 
BauNVO 
Art der bau-
lichen Nut-
zung 

§ 1 (2) BauNVO 
1. WS – Klein-
siedlungs-
gebiete 

Niedrig Niedrig Neuausweisung  ist 
selten 

2. WR – Reine 
Wohngebiete 

Niedrig Niedrig  

3. WA – Allge-
meine Wohnge-
biete 

Niedrig Niedrig  

4. WB – Beson-
dere Wohngebie-
te 

Mäßig Niedrig I.d.R. nur innerstäd-
tisch 

5. MD – Dorfge-
biete 

Mäßig  Mäßig  LW-Betriebe, Tier-
haltung zulässig 

6. MI – Mischge-
biete 

Mäßig Mäßig Nicht wesentlich stö-
rende Gewerbe 

7. MK - Kernge-
biete 

Hoch Mäßig Nur in Großstädten 

8. GE – Gewer-
begebiete 

Hoch Mäßig Nicht erheblich be-
lästigende Gewerbe-
betriebe 

9. GI – Indust-
riegebiete 

Hoch Hoch Erheblich belästigen-
de Gewerbebetriebe 
Verkehr 

10. SO – Son-
dergebiete Erho-
lung 

Niedrig Niedrig  

11. SO – Sonsti-
ge Sondergebie-
te 

(Hoch)  (Hoch) Vom Einzelfall ab-
hängig 

12. Stellplätze, 
Garagen 

Hoch Mäßig  

 

14. Nebenanla-
gen 

(Niedrig) (Niedrig) Vom Einzelfall ab-
hängig 
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Darstellung im 
Flächennutzungsplan 

Mögliche 
Auswirkungen 

Generell Detailliert Ver-
siegelung 

Emis-
sionen 

Anmerkungen 

Schule Mäßig  Niedrig Schall, Verkehr 

Kirche Niedrig Niedrig  

§ 5 (2) 
BauGB 
2. Einrich-
tungen und 
Anlagen zur 
Versorgung 
mit Gütern 
und Dienst-
leistungen 

Spiel- und Sport Niedrig Niedrig Schall, Verkehr 

3. Verkehrs-
flächen 

Hauptverkehrs-
wege 

Hoch Hoch  

Abfallentsorgung Hoch Mäßig –  Lufthygiene, Grund-
wassergefährdung 

Abwasserbe-
seitigung 

Hoch Mäßig –  Lufthygiene, Grund-
wassergefährdung 

4. Ver- und 
Entsorgungs-
anlagen 

Ablagerungen Hoch Mäßig –  Lufthygiene, 
Grundwasser-
gefährdung 

Parkanlagen Niedrig Niedrig  
Kleingärten Niedrig  Niedrig   
Sport-, Spiel-, 
Zelt- und Bade-
plätze 

Niedrig Mäßig  Schall, Verkehr 

5. Grünflä-
chen 

Friedhöfe Niedrig keine  
6. Flächen 
mit Nut-
zungsein-
schränk-
ungen und 
zum Schutz 
gegen schäd-
liche Um-
weltein-
wirkungen 

 Niedrig keine Ggf. aktive Lärm-
schutzmaßnahmen 

Wasserwirtschaft 
(Häfen u.a.) 

Mäßig Mäßig Vom Einzelfall ab-
hängig 

7. Wasser-
flächen, Flä-
chen zum 
Hochwasser-
schutz 

Hochwasser-
schutz 

Mäßig Niedrig Vom Einzelfall ab-
hängig 

8. Flächen 
für Aufschüt-
tung und Ab-
grabungen 

 Mäßig Niedrig Vom Einzelfall ab-
hängig 

Landwirtschaft Niedrig Mäßig Bodenbelastung 9. Flächen 
für Land-
wirtschaft 
und Wald 

Wald keine keine  
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Darstellung im 
Flächennutzungsplan 

Mögliche 
Auswirkungen 

Generell Detailliert Ver-
siegelung 

Emis-
sionen 

Anmerkungen 

10. Flächen 
für Boden, 
Natur und 
Landschaft 

 keine keine  

 

Festsetzung im 
Bebauungsplan  
(§ 9 BauGB, 2. und 3. Ab-
schnitt BauNVO) 

Mögliche Auswirkungen 

Generell Detailliert Versiegelung Sonstiges 
Maß der bau-
lichen Nut-
zung 

Grundflächenzahl 
(GRZ), Ge-
schoßflächenzahl 
(GFZ), Höhe, 
u.a. 

GRZ < 0,3: niedrig 
GRZ ≥0,3 mäßig - hoch 

Höchstgrenzen in 
Abhängigkeit von 
der Art der baulichen 
Nutzung 

Bauweise Einzelhaus, 
Blockbebauung, 
u.a.  

Offene Bauweise: eher 
niedrig,  
Geschlossene Bauwei-
se: eher hoch 

In Abhängigkeit von 
der Art der der bau-
lichen Nutzung 

 
 

5.4 Darstellungs- und Festsetzungsmöglichkeiten im Rahmen der Bauleit-
planung zur Vermeidung und zum Ausgleich entsprechend § 1 a (3) 
 
Festsetzungsmöglichkeiten im 
Flächennutzungsplan:  
Zur Vermeidung 

Festsetzungsmöglichkeiten im 
Bebauungsplan: 
Zur Vermeidung 

§ 5 (1) Nr. 1  
Flächen nach ihrer allgemeinen und be-
sonderen Art ihrer baulichen Nutzung so-
wie nach dem allgemeinen Maß der  
baulichen Nutzung 

§ 9 (1) Nr. 1 
Die Art und das Maß der baulichen Nut-
zung 

 § 9 (1) Nr. 2 
Die Bauweise, die überbaubare und die 
nicht überbaubare Grundstücksfläche 
sowie die Stellung der baulichen Anla-
gen 

 § 9 (1) Nr. 3 
Für Größe, Breite und Tiefe der Bau-
grundstücke Mindestmaße und aus 
Gründen des sparsamen und schonen-
den Umgangs mit Grund und Boden für 
Wohnbaugrundstücke auch Höchstmaße 
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Festsetzungsmöglichkeiten im  
Flächennutzungsplan:  
Zum Ausgleich 

Festsetzungsmöglichkeiten im 
Bebauungsplan: 
Zum Ausgleich 
§ 9 (1) Nr. 14 
Flächen für die Abfall- und Abwasserbe-
seitigung, einschließlich der Rückhal-
tung und Versickerung von Nieder-
schlagswasser, sowie für Ablagerungen 

§ 5 (2) Nr. 5  
Grünflächen 

§ 9 (1) Nr. 15 
Grünflächen 

§ 5 (2) Nr. 7  
Wasserflächen, Häfen und die für die Was-
serwirtschaft vorgesehenen Flächen sowie 
die Flächen, die im Interesse des Hoch-
wasserschutzes und der Regelung des 
Wasserabflusses freizuhalten sind 

§ 9 (1) Nr. 16 
Die Wasserflächen sowie die Flächen für 
die Wasserwirtschaft, für Hochwasser-
schutzanlagen und für die Regelung des 
Wasserabflusses 

§ 5 (2) Nr. 91 
a) Flächen für die Landwirtschaft und 
b) Wald 

§ 9 (1) Nr. 182 
a) Die Flächen für die Landwirtschaft 
und 
b) Wald  
§ 9 (1) Nr. 20 
Die Flächen oder Maßnahmen zum 
Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung 
von Boden, Natur und Landschaft  

§ 5 (2) Nr. 10  
Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur 
Pflege  
und zur Entwicklung von Boden, Natur 
und Landschaft § 9 (1) Nr. 25 

a) Das Anpflanzen von Bäumen, Sträu-
chern und sonstigen Bepflanzungen  

                                       
1 2 Die alleinige Darstellung oder Festsetzung als Flächen für die Landwirtschaft oder Wald 
reichen nicht aus, um als Ausgleichsfläche zu gelten. Hierfür sind ergänzend ökologisch 
orientierte Festsetzungen überlagernd zu treffen. 
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